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Polizei Berlin

Sichergestellte Gegenstände (Essbesteck)

Bekanntmachung vom 9. März 2025

PolBln Dir 3 A 35 ZSD

Telefon: 4664-335663 oder 4664-0, intern 99400-335663

Sehr geehrter Herr Daniel Reichel, am 10. Januar 2026, wurden bei einem Polizei-
einsatz Ihre persönlichen Gegenstände (Buttermesser, Gabel) sichergestellt. Die 
Gegenstände liegen auf dem Polizeiabschnitt 35 zur Abholung bereit. Zwei Wochen 
nach Veröffentlichung im Amtsblatt für Berlin gilt dieses Schreiben als zugestellt. 
Nach weiteren zwei Wochen werden die Gegenstände vernichtet.

Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin

Satzung des Versorgungswerkes der Zahnärztekammer Berlin

Bekanntmachung vom 29. November 2025

Telefon: 939358-0

Die Vertreterversammlung des Versorgungswerkes der Zahnärztekammer Berlin 
hat in ihrer Sitzung am 29. November 2025 auf Grund von § 22 Absatz 4 Satz 1 des 
Berliner Heilberufekammergesetzes vom 2. November 2018 (GVBl. S. 622), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 3. Juni 2025 (GVBl. S. 241, 242), in Ver-
bindung mit § 3 Absatz 1 Satz 4 Nummer 6 der Satzung des Versorgungswerkes der 
Zahnärztekammer Berlin vom 30. November 2019 (ABl. 2020, S. 1709), die zuletzt 
am 11. November 2023 (ABl. 2024, S. 430) geändert worden ist, folgende Neufas-
sung der Satzung des Versorgungswerkes der Zahnärztekammer Berlin beschlos-
sen:
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A n l a g e  1

A n l a g e  2

Teil I. Organisation
§ 1 
Rechtsnatur, Sitz und Aufgaben
(1) Das Versorgungswerk führt den Namen: Versorgungswerk der Zahnärztekammer  
Berlin (VZB). Es ist eine Einrichtung der Zahnärztekammer Berlin mit Sitz in Berlin.  
Das Versorgungswerk handelt im Rechtsverkehr unter eigenem Namen. Das Versor-
gungswerk wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Verwal-
tungsausschusses vertreten, unter denen sich die oder der Vorsitzende oder die oder 
der stellvertretende Vorsitzende befinden muss. Seine Mittel sind zweckgebunden 
und gesondert zu verwalten und dürfen nur zur Erfüllung der Zwecke nach Absatz 2 
verwendet werden.
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(2) Das Versorgungswerk hat die Aufgabe, seinen Mitgliedern, deren Hinterbliebenen 
und sonstigen zum Empfang von Leistungen des Versorgungswerkes Berechtigten 
(Leistungsberechtigten) Versorgungsleistungen gemäß den Bestimmungen des § 21 
Absatz 1 Satz 1 des Berliner Heilberufekammergesetzes nach Maßgabe dieser Sat-
zung zu gewähren.

(3) Das Versorgungswerk steht auch den Mitgliedern der Zahnärztekammer Bremen 
und der Landeszahnärztekammer Brandenburg offen, die durch Anschlusssatzung 
dem Versorgungswerk angeschlossen sind (beteiligte Kammern). Die Mitglieder 
der beteiligten Kammern haben als Mitglieder des Versorgungswerkes die gleichen 
Rechte und Pflichten wie die Mitglieder der Zahnärztekammer Berlin. Ihre Beteili-
gung an den Organen des Versorgungswerkes ist nach Maßgabe des § 21 Absatz 5 
des Berliner Heilberufekammergesetzes in den Anschlusssatzungen der beteiligten 
Kammern zu regeln.

§ 2 
Organe
(1) Organe des Versorgungswerks sind: 

1.	 die Vertreterversammlung,

2.	 der Aufsichtsausschuss und

3.	 der Verwaltungsausschuss.

(2) Die Tätigkeit der Mitglieder der Organe ist ehrenamtlich.

(3) Die Mitglieder der Organe des Versorgungswerkes haften diesem nur für Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit.

(4) Mitglieder der Organe haben die jeweils für ihre Tätigkeit geltenden Gesetze, 
Richtlinien und internen Regelungen zu beachten und einzuhalten (z. B. Antikorrup-
tionsrichtlinie, Complianceregeln, Geschäftsordnungen, Anlagerichtlinien, Richtlinien 
der Vertreterversammlung für den Aufsichts- bzw. Verwaltungsausschuss etc. in ihrer 
jeweils gültigen Fassung).

(5) Die Mitglieder der Organe sind in Angelegenheiten, die sie persönlich betreffen 
bzw. in denen ein Interessenkonflikt besteht, von Beratungen, Abstimmungen und 
Beschlussfassungen ausgeschlossen.

(6) Die Mitglieder der Organe unterliegen gegenüber Dritten der Verschwiegenheits-
pflicht über alle Angelegenheiten, die ihnen im Rahmen ihrer Amtsausübung bekannt 
werden. Dies gilt auch nach Beendigung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit. Der Umfang 
der Verschwiegenheitspflicht richtet sich in entsprechender Anwendung nach § 84 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes (Bund) i. V. m. § 1 des Gesetzes über das Ver-
fahren der Berliner Verwaltung. Für die Erteilung der Genehmigung zur Aussage bzw. 
Erklärung durch Mitglieder des Verwaltungs- und Aufsichtsausschusses gegenüber 
Dritten über Angelegenheiten, die der Verschwiegenheitspflicht unterliegen, ist die 
Vertreterversammlung in Abstimmung mit der für die Rechtsaufsicht zuständigen  
Berliner Senatsverwaltung zuständig; für die Erteilung der Genehmigung zur Aussa-
ge bzw. Erklärung durch Mitglieder der Vertreterversammlung ist die für die Rechts-
aufsicht zuständige Berliner Senatsverwaltung zuständig. Nicht der Verschwiegen-
heitspflicht unterliegen insbesondere Mitteilungen im dienstlichen Verkehr, zwischen 
den Organen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und über Tatsachen, die offenkundig 
sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.

§ 3 
Vertreterversammlung
(1) Die Vertreterversammlung ist das oberste Organ des Versorgungswerkes. Sie 
besteht aus zwölf Mitgliedern, die dem Versorgungswerk angehören müssen. Die 
Zahnärztekammer Berlin und die beteiligten Kammern benennen dem Versor-
gungswerk ihre jeweiligen Vertreterinnen oder Vertreter. Die Amtsperiode entspricht 
der Amtsperiode der Delegiertenversammlung der Zahnärztekammer Berlin. Die 
Vertreterversammlung wählt aus ihrer Mitte das vorsitzende Mitglied und dessen 
Stellvertreterin oder Stellvertreter. Die Vertreterversammlung kann das vorsitzende 
Mitglied bzw. dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter mit einer 2/3-Mehrheit ihrer 
satzungsgemäßen Mitglieder abwählen. Die Vertreterversammlung gibt sich eine Ge-
schäftsordnung, eine Wahlordnung zur Wahl des Aufsichts- und des Verwaltungsaus-
schusses sowie eine Wahlordnung zur Wahl des vorsitzenden Mitgliedes und dessen 
Stellvertreterin oder Stellvertreter der Vertreterversammlung. Ihr obliegen folgende 
Aufgaben:
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1.	 Wahl und Abwahl der oder des Vorsitzenden, der oder des stellvertretenden 
Vorsitzenden und der weiteren vier Mitglieder des Aufsichtsausschusses,

2.	 Wahl und Abwahl der oder des Vorsitzenden, der oder des stellvertretenden 
Vorsitzenden und der weiteren vier Mitglieder des Verwaltungsausschusses,

3.	 die Entgegennahme und Feststellung des Jahresabschlusses,

4.	 die Entlastung der Mitglieder des Aufsichts- und des Verwaltungsausschusses 
des Versorgungswerkes,

5.	 die Beschlussfassung über die Verwendung von Überschüssen, über die 
Maßnahmen zur Deckung von Fehlbeträgen und über die allgemeine Renten-
bemessungsgrundlage, 

6.	 die Beschlussfassung über Änderungen dieser Hauptsatzung mit Zweidrittel-
mehrheit der satzungsgemäßen Mitglieder,

7.	 die Beschlussfassung über Richtlinien für die Vertreterversammlung sowie 
den Aufsichts- und den Verwaltungsausschuss, insbesondere Geschäftsord-
nungen für die Ausschüsse, Anlagerichtlinien,

8.	 die Beschlussfassung über die Entschädigungssatzung.

Beschlüsse nach Satz 7 Nummer 1 und 2 können nur gefasst werden, wenn die 
jeweils anstehende Beschlussfassung mit der Einladung auf der Tagesordnung unter 
Nennung der betroffenen organschaftlichen Position bekanntgegeben worden ist. Für 
die Abwahl von Mitgliedern des Aufsichts- oder des Verwaltungsausschusses nach 
Satz 7 Nummern 1 und 2 ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsgemäßen 
Mitglieder der Vertreterversammlung notwendig; weiterer Voraussetzungen bedarf es 
nicht.

(2) Die Vertreterversammlung wird nach Bedarf, mindestens aber einmal im Jahr, in 
Textform (inkl. E-Mail) mit einer Frist von mindestens zwei Wochen unter Beifügung 
der Tagesordnung einberufen. Sie muss einberufen werden, wenn mindestens ein 
Drittel der satzungsgemäßen Mitglieder der Vertreterversammlung oder der Verwal-
tungsausschuss dies verlangt. Die Vertreterversammlung ist für Mitglieder des Ver-
sorgungswerkes öffentlich, soweit nicht die Vertreterversammlung in Ausnahmefällen 
die Nichtöffentlichkeit beschließt.

Die Präsidentinnen oder Präsidenten der Zahnärztekammer Berlin und der beteiligten 
Kammern sowie die Aufsichtsbehörden sind zu den Vertreterversammlungen einzu-
laden. Sie haben Rederecht.

Ist ein Mitglied der Vertreterversammlung verhindert, an einer Sitzung der Vertreter
versammlung teilzunehmen, hat es das vorsitzende Mitglied darüber vorab zu 
informieren.

Beratungen, Abstimmungen und Beschlussfassungen der Vertreterversammlung kön-
nen in Präsenz, virtuell oder hybrid durchgeführt werden, wenn eine ausreichende, 
datenschutzkonforme, dem jeweils aktuellen Stand der Technik und der Datensicher-
heit entsprechende audiovisuelle Kommunikation zwischen den jeweiligen Teil-
nehmenden sichergestellt und die Ausübung der Beteiligtenrechte der teilnehmen-
den Mitglieder der Vertreterversammlung gewährleistet ist (§ 22 Absatz 5 Berliner 
Heilberufekammergesetz). Darüber hinaus ist erforderlich, dass die Öffentlichkeit 
der Sitzung für Mitglieder des Versorgungswerkes gewährleistet ist, soweit nicht die 
Vertreterversammlung in Ausnahmefällen die Nichtöffentlichkeit beschließt oder die 
Nichtöffentlichkeit von Rechts wegen geboten ist. Die Prüfung und Entscheidung 
über das Vorliegen dieser Voraussetzungen obliegen der für die Einberufung der 
jeweiligen Sitzung zuständigen Person gemäß nachfolgendem Absatz 3. Im Rahmen 
einer virtuellen Sitzung oder Hybrid-Sitzung gefasste und protokollierte Beschlüsse 
gelten als Beschlussfassung unter Anwesenden.

(3) Das vorsitzende Mitglied der Vertreterversammlung oder dessen Stellvertreterin 
oder Stellvertreter hat die Sitzung einzuberufen und zu leiten (Versammlungsleitung). 
Abweichend von Satz 1 übt der oder die Vorsitzende des Aufsichtsausschusses 
diese Funktion aus, sofern und solange weder ein vorsitzendes Mitglied der Vertre-
terversammlung noch dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter im Amt ist.

Die Mitglieder des Aufsichtsausschusses und des Verwaltungsausschusses sowie 
das Direktorium nehmen an der Vertreterversammlung mit Rederecht teil. Die Ver-
sammlungsleitung ist berechtigt, weitere Nichtmitglieder der Vertreterversammlung 
an Versammlungen teilnehmen und sprechen zu lassen, sofern die Vertreterver-
sammlung sich nicht durch einfachen Mehrheitsbeschluss dagegen ausspricht.
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Der Aufsichtsausschuss und der Verwaltungsausschuss sind in der Vertreterver-
sammlung antragsberechtigt. Daneben sind die Vorsitzenden des Aufsichtsausschus-
ses und des Verwaltungsausschusses in der Vertreterversammlung antragsberech-
tigt. Näheres ist in der Geschäftsordnung zu regeln.

(4) Die Vertreterversammlung ist beschlussfähig, wenn sie nach den Bestimmungen 
der Geschäftsordnung ordnungsgemäß einberufen wurde und mehr als die Hälfte 
ihrer satzungsgemäßen Mitglieder anwesend sind. Ist nicht mehr als die Hälfte der 
satzungsgemäßen Mitglieder der Vertreterversammlung zu einer Abstimmung an-
wesend, kann die Versammlungsleitung die Vertreterversammlung unterbrechen, um 
die Beschlussfähigkeit zu ermöglichen. Bleibt die Vertreterversammlung beschluss-
unfähig, ist eine neue Vertreterversammlung zu den in der letzten Tagesordnung 
nicht abgeschlossenen Tagesordnungspunkten einzuberufen, die dann ohne Rück-
sicht auf die Zahl der Anwesenden beschlussfähig ist. Satz 1, 2. Halbsatz gilt nicht für 
Satzungsänderungen.

(5) Über jede Sitzung der Vertreterversammlung ist ein Protokoll anzufertigen und 
den Mitgliedern der Vertreterversammlung, des Verwaltungsausschusses und Auf-
sichtsausschusses auf elektronischem Weg von der Geschäftsstelle zu übermitteln.

(6) Beschlüsse der Vertreterversammlung können auch im schriftlichen Verfahren  
gefasst werden (§ 22 Absatz 5 Satz 4 Berliner Heilberufekammergesetz). Die Ein-
leitung einer Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren und Prüfung der Zulässig-
keitsvoraussetzungen obliegen dem vorsitzenden Mitglied der Vertreterversammlung 
oder im Verhinderungsfall dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter. Eine Beschluss-
fassung im schriftlichen Verfahren ist nur in den Fällen ausgeschlossen, in denen ein 
Drittel der satzungsgemäßen Mitglieder der Vertreterversammlung einem Beschluss 
im schriftlichen Verfahren (Umlaufbeschluss) widerspricht oder einem solchen 
Umlaufbeschlussverfahren im konkreten Einzelfall der Grundsatz der Öffentlich-
keit entgegensteht. Ergänzende Regelungen, insbesondere über die Form der 
Beschlussfassung sowie über die Dokumentation der Teilnehmenden, der erfolgten 
Abstimmungen und gefassten Beschlüsse, können in der Geschäftsordnung der Ver-
treterversammlung getroffen werden.

(7) Die Vertreterversammlung bleibt nach Ablauf ihrer Amtsdauer bis zur Wahl und 
konstituierenden Sitzung der neuen Vertreterversammlung im Amt und hat ihre Auf-
gaben bis dahin weiter auszuüben.

§ 4 
Aufsichtsausschuss
(1) Der Aufsichtsausschuss besteht aus der oder dem Vorsitzenden, der oder dem 
stellvertretenden Vorsitzenden sowie vier weiteren Mitgliedern des Versorgungs-
werkes, von denen bei Wahl nicht mehr als die Hälfte Rentnerinnen oder Rentner 
sein dürfen. Die Mitglieder des Aufsichtsausschusses dürfen nicht dem Vorstand der 
Zahnärztekammer Berlin oder den Vorständen der beteiligten Kammern oder einem 
anderen Organ des Versorgungswerkes angehören.

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsausschusses werden von der Vertreterversammlung 
nach Maßgabe der Wahlordnung einzeln und geheim gewählt. Ihre Amtsperiode ent-
spricht der Amtsperiode der Vertreterversammlung.

Mitglieder des Aufsichtsausschusses sind nachzuwählen, wenn ein Mitglied aus-
scheidet. Nachwahlen sind in derselben oder spätestens der nächsten Sitzung 
der Vertreterversammlung durchzuführen, sie wirken bis zum Ende der regulären 
Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds. Wird ein Mitglied des Ausschusses ab-
gewählt, so kann in derselben Sitzung der Vertreterversammlung, in der die Abwahl 
beschlossen wird, die Nachwahl durchgeführt werden.

(3) Der Aufsichtsausschuss führt die Geschäfte nach Ablauf seiner Amtsdauer bis 
zur Übernahme durch den von der Vertreterversammlung neu gewählten Aufsichts-
ausschuss weiter. Dies gilt nicht für Fälle der Abwahl gemäß § 3 Absatz 1 Satz 7 
Nummer 1 dieser Satzung. Unbeschadet dessen ist es in diesen Fällen der Abwahl 
Aufgabe der Vertreterversammlung, unverzüglich und vorrangig für eine satzungs-
gemäße Besetzung des Aufsichtsausschusses durch Kandidatensuche und entspre-
chende Wahlen zu sorgen.

(4)Der Aufsichtsausschuss hat folgende Aufgaben:

1.	 die laufende Prüfung und Überwachung der Geschäftstätigkeit einschließlich 
aller Vermögensangelegenheiten, mit fachlicher Beratung durch Mitarbeitende 
des VZB, sowie bei Bedarf darüber hinaus im erforderlichen, den Grundsät-
zen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entsprechenden Umfang und unter 
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der Voraussetzung der Zustimmung des vorsitzenden Mitglieds der Vertreter-
versammlung und dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter mit professio-
neller externer Beratung zwecks Prüfung und Beurteilung insbesondere der 
jeweiligen Anlagetätigkeiten,

2.	 im Einvernehmen mit dem vorsitzenden Mitglied der Vertreterversammlung 
und dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter die Bestimmung des Abschluss-
prüfers für den Jahresabschluss und den Lagebericht, der dann vom Verwal-
tungsausschuss zu beauftragen ist,

3.	 die Entscheidung über Widersprüche gegen Renten- und ähnliche Bescheide 
des Versorgungswerkes,

4.	 im Einvernehmen mit dem Verwaltungsausschuss die Beschlussfassung über 
die Bestellung der mathematischen Sachverständigen oder des mathemati-
schen Sachverständigen, die oder der Diplom-Mathematikerin bzw. Diplom- 
Mathematiker sein muss und vom Verwaltungsausschuss zu bestellen ist,

5.	 die Mitwirkung an der Vorbereitung der Vertreterversammlung nebst Tages-
ordnung.

(5) Der Aufsichtsausschuss hält mindestens viermal pro Kalenderjahr eine Sitzung 
ab. Die Einladungsfrist für Aufsichtsausschusssitzungen beträgt zwei Wochen. Die 
oder der Vorsitzende hat den Aufsichtsausschuss einzuberufen, wenn zwei Mitglieder 
des Aufsichtsausschusses es verlangen. Abweichende Ladungsfristen sind in der 
Geschäftsordnung zu regeln. Mit der Einladung sind die Tagesordnung bekanntzuge-
ben und das vorsitzende Mitglied der Vertreterversammlung oder dessen Stellvertre-
terin oder Stellvertreter, die oder der Vorsitzende des Verwaltungsausschusses sowie 
das Direktorium zu laden, die jeweils ein Rederecht in den Sitzungen und Teilnahme-
recht an den Beratungen des Aufsichtsausschusses haben.

(6) Der Aufsichtsausschuss ist nur beschlussfähig, wenn mindestens vier Mitglieder 
anwesend sind, unter denen sich die oder der Vorsitzende oder die oder der stellver-
tretende Vorsitzende befinden muss. Beschlüsse werden vom Aufsichtsausschuss 
mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der 
oder des Vorsitzenden oder der oder des stellvertretenden Vorsitzenden. Die Sitzun-
gen des Aufsichtsausschusses sind nicht öffentlich.

(7) Beratungen, Abstimmungen und Beschlussfassungen des Aufsichtsausschusses 
können in Präsenz, virtuell oder hybrid durchgeführt werden, wenn eine ausreichen-
de, datenschutzkonforme, dem jeweils aktuellen Stand der Technik und der Daten
sicherheit entsprechende audiovisuelle Kommunikation zwischen den jeweiligen Teil-
nehmenden sichergestellt und die Ausübung der Beteiligtenrechte der teilnehmenden 
Mitglieder gewährleistet ist (§ 22 Absatz 5 Berliner Heilberufekammergesetz). Die 
Prüfung und Entscheidung über das Vorliegen dieser Voraussetzungen obliegen dem 
bzw. der Vorsitzenden des Aufsichtsausschusses oder im Verhinderungsfall dem 
oder der stellvertretenden Vorsitzenden. Im Rahmen einer virtuellen Sitzung oder 
Hybrid-Sitzung gefasste und protokollierte Beschlüsse gelten als Beschlussfassung 
unter Anwesenden. Für Beschlüsse des Aufsichtsausschusses im schriftlichen Ver-
fahren gilt § 3 Absatz 6 dieser Satzung entsprechend.

(8) Die Mitglieder des Aufsichtsausschusses erhalten eine Aufwandsentschädigung 
nach der jeweils geltenden Entschädigungssatzung.

§ 5 
Verwaltungsausschuss
(1) Der Verwaltungsausschuss besteht aus der oder dem Vorsitzenden, der oder 
dem stellvertretenden Vorsitzenden sowie vier weiteren Mitgliedern des Versorgungs-
werkes, von denen bei der Wahl nicht mehr als die Hälfte Rentnerinnen oder Rentner 
sein dürfen. Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses dürfen nicht dem Vorstand 
der Zahnärztekammer Berlin oder den Vorständen der beteiligten Kammern oder 
einem anderen Organ des Versorgungswerkes angehören.

(2) Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses werden von der Vertreterversamm-
lung nach Maßgabe der Wahlordnung einzeln und geheim gewählt. Ihre Amtsperiode 
entspricht der Amtsperiode der Vertreterversammlung.

Mitglieder des Verwaltungsausschusses sind nachzuwählen, wenn ein Mitglied 
ausscheidet. Nachwahlen sind in der derselben oder spätestens nächsten Sitzung 
der Vertreterversammlung durchzuführen, sie wirken bis zum Ende der regulären 
Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds. Wird ein Mitglied des Ausschusses ab-
gewählt, so kann in derselben Sitzung der Vertreterversammlung, in der die Abwahl 
beschlossen wird, die Nachwahl durchgeführt werden.
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(3) Der Verwaltungsausschuss führt die Geschäfte nach Ablauf seiner Amtsdauer 
bis zur Übernahme durch den von der Vertreterversammlung neu gewählten Verwal-
tungsausschuss weiter. Dies gilt nicht für Fälle der Abwahl gemäß § 3 Absatz 1  
Satz 7 Nummer 2 dieser Satzung. Sofern derartige Abwahlen mangels Nachwahl 
einer entsprechenden Anzahl von neuen Mitgliedern zur Beschlussunfähigkeit des 
Verwaltungsausschusses führen würden (vgl. zur Beschlussfähigkeit: § 5 Absatz 6),  
ist die Vertreterversammlung verpflichtet, unverzüglich in der gleichen Sitzung durch 
vorübergehende Entsendung im Wege der Wahl einer entsprechenden Anzahl ihrer 
Mitglieder für eine kommissarische Übernahme der Organfunktionen im Verwaltungs-
ausschuss und damit für die Beschlussfähigkeit im Verwaltungsausschuss zu sorgen. 
Der Verwaltungsausschuss muss in diesen Fällen vorübergehend mindestens aus 
vier Mitgliedern bestehen, unter denen sich der*die Vorsitzende oder dessen Stell-
vertreterin oder Stellvertreter befinden muss. Für die Dauer der kommissarischen 
Übernahme der Organfunktion im Verwaltungsausschuss scheidet dieses Mitglied 
aus der Vertreterversammlung aus und wird vorübergehend durch ein nachrücken-
des Mitglied in der Vertreterversammlung unter Beachtung der insofern geltenden 
Regelungen ersetzt. Unbeschadet dessen besteht die Aufgabe der Vertreterver-
sammlung weiterhin darin, vorrangig und mit der gebotenen Eile für eine satzungs-
gemäße Besetzung des Verwaltungsausschusses durch Kandidatensuche und 
entsprechende Nachwahlen zu sorgen. Sobald die kommissarische Organfunktion im 
Verwaltungsausschuss durch die Nachwahl eines anderen Kandidaten endet, lebt die 
Mitgliedschaft dieses vorübergehend aus der Vertreterversammlung ausgeschiede-
nen Mitglieds automatisch wieder auf, ohne dass es einer erneuten Wahl für die Ver-
treterversammlung bedarf; das nachgerückte Mitglied scheidet zu diesem Zeitpunkt 
automatisch aus der Vertreterversammlung aus.

(4) Der Verwaltungsausschuss führt die Geschäfte des Versorgungswerkes, soweit 
sie nicht anderen Organen obliegen. Der Verwaltungsausschuss kann für Teilbe-
reiche seiner Aufgaben Kommissionen bilden. Zur Aufgabenerfüllung hat er sich 
vorrangig des Direktoriums und der Geschäftsstelle zu bedienen. Im Einvernehmen 
mit dem vorsitzenden Mitglied der Vertreterversammlung und dessen Stellvertreterin 
oder Stellvertreter darf er im erforderlichen, den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit entsprechenden Umfang professionelle externe Unterstützung in 
Anspruch nehmen.

(5) Der Verwaltungsausschuss hält mindestens viermal pro Kalenderjahr eine Sitzung 
ab. Die oder der Vorsitzende hat den Verwaltungsausschuss einzuberufen, wenn der 
Aufsichtsausschuss oder zwei Mitglieder des Verwaltungsausschusses es verlan-
gen. Die Einladungsfrist für Ausschusssitzungen beträgt zwei Wochen. Abweichende 
Ladungsfristen sind in der Geschäftsordnung zu regeln. Mit der Einladung sind die 
Tagesordnung bekanntzugeben und die oder der Vorsitzende des Aufsichtsausschus-
ses sowie das Direktorium zu laden.

(6) Der Verwaltungsausschuss ist nur beschlussfähig, wenn mindestens vier Mit-
glieder anwesend sind, unter denen sich die oder der Vorsitzende oder die oder der 
stellvertretende Vorsitzende befinden muss. Beschlüsse werden vom Verwaltungs-
ausschuss mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme der oder des Vorsitzenden oder der oder des stellvertretenden Vorsitzenden. 
Die Sitzungen des Verwaltungsausschusses sind nicht öffentlich.

(7) § 4 Absatz 7 dieser Satzung gilt für den Verwaltungsausschuss entsprechend.

(8) Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses erhalten eine Aufwandsentschädi-
gung nach der jeweils geltenden Entschädigungssatzung.

§ 6 
Direktorium
(1) Das Direktorium besteht aus einer oder zwei Personen. Es wird jeweils auf Be-
schluss des Verwaltungsausschusses von dem oder der Vorsitzenden des Verwal-
tungsausschusses bestellt.

(2) Das Direktorium leitet die Geschäftsstelle und führt die laufenden Verwaltungsge-
schäfte nach den vom Verwaltungsausschuss bestimmten Grundsätzen. Es vollzieht 
die Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und ist an Weisungen des Verwal-
tungsausschusses gebunden.

(3) Die Mitglieder des Direktoriums haben die jeweils für ihre Tätigkeit geltenden 
Gesetze, Richtlinien und internen Regelungen zu beachten und einzuhalten (z. B. 
Antikorruptionsrichtlinie, Complianceregeln, Geschäftsordnungen, Anlagerichtlinien 
etc. in ihrer jeweils gültigen Fassung).
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(4) Die Mitglieder des Direktoriums sind grundsätzlich berechtigt und verpflichtet, an 
den Sitzungen der Organe teilzunehmen, es sei denn, es ergeht im Einzelfall eine 
gegenteilige Weisung bzw. Entscheidung des Verwaltungsausschusses.

(5) Der Verwaltungsausschuss ist berechtigt, eine leitende Angestellte oder einen 
leitenden Angestellten mit der Funktion einer stellvertretenden Direktorin oder eines 
stellvertretenden Direktors zu beauftragen und zu bestellen.

Teil II. Mitgliedschaft
§ 7 
Pflichtmitgliedschaft
Pflichtmitglieder des Versorgungswerkes sind die Mitglieder der Zahnärztekammer 
Berlin und der nach § 1 Absatz 3 beteiligten Kammern, soweit sie bei Aufnahme 
der Kammermitgliedschaft das 67. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und nicht 
berufsunfähig im Sinne von § 15 sind.

§ 8 
Befreiung von der Mitgliedschaft
(1) Auf Antrag wird von der Mitgliedschaft im Versorgungswerk vollständig befreit,

1.	 wer im öffentlichen Dienst als beamtete Dienstkraft tätig ist oder

2.	 wer eine vollständige Befreiung von der Beitragspflicht in einer anderen 
durch Gesetz angeordneten oder auf Gesetz beruhenden berufsständischen 
öffentlich-rechtlichen Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung erwirkt hat, 
solange der Tatbestand, der zur Befreiung geführt hat, noch besteht.

(2) Ein Befreiungsantrag kann nur schriftlich binnen einer Ausschlussfrist von sechs 
Monaten nach Eintritt der Voraussetzungen gestellt werden. Die Voraussetzungen 
sind nachzuweisen.

(3) Das Versorgungswerk kann jederzeit den Nachweis verlangen, dass die Gründe 
für eine Befreiung nach Absatz 1 noch bestehen. Wird dieser Nachweis nicht er-
bracht, so ist das Kammermitglied ab Wegfall des Befreiungsgrundes wieder Pflicht-
mitglied, sofern es noch nicht älter als 67 Jahre ist.

§ 9 
Befreiung von der Beitragspflicht
(1) Auf Antrag werden von der Beitragspflicht befreit:

1.	 Mitglieder für Zeiten der gesetzlichen Mutterschutzfristen (sechs Wochen vor 
und acht Wochen unmittelbar nach der Entbindung) und bei Inanspruchnah-
me der gesetzlichen Elternzeit für deren Dauer, längstens bis zu 36 Monaten 
nach der Geburt, wenn nicht Dritte zur Beitragsentrichtung verpflichtet sind 
(Kinderbetreuungszeiten);

2.	 niedergelassene Mitglieder, die wenigstens einen Kalendermonat zusammen
hängend arbeitsunfähig erkrankt sind, für jeden vollen Kalendermonat der 
Erkrankung; angestellte Mitglieder, die arbeitsunfähig erkrankt sind, nach 
Wegfall der Gehaltsfortzahlung durch die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber, 
soweit nicht Dritte zur Beitragsentrichtung verpflichtet sind;

3.	 Mitglieder für die Zeit, in der sie im Geltungsbereich des Sozialgesetzbuches 
keine zahnärztliche Berufstätigkeit ausüben;

4.	 Mitglieder, die als beamtete Dienstkraft tätig sind.

Eine Beitragsbefreiung für einen Zeitraum, für den die Deutsche Rentenversicherung 
eine Befreiung nach § 6 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch ausgesprochen hat, 
ist nicht möglich.

(2) Ein Befreiungsantrag kann nur schriftlich binnen einer Ausschlussfrist von zwölf 
Monaten nach Eintritt der Voraussetzungen gestellt werden. Die Voraussetzungen 
sind nachzuweisen.

(3) Das Versorgungswerk kann jederzeit den Nachweis verlangen, dass die Gründe 
für eine Befreiung nach Absatz 1 noch bestehen. Wird dieser Nachweis nicht er-
bracht, so ist das Kammermitglied ab Wegfall des Befreiungsgrundes wieder bei-
tragspflichtig nach Maßgabe dieser Satzung.	
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§ 10 
Aufhebung der Befreiung
Wer von der Mitgliedschaft befreit worden ist, kann bis zur Vollendung des 45. Le-
bensjahres beantragen, dass die Befreiung ab Beginn des auf den Antrag folgenden 
Monats aufgehoben und sie oder er Pflichtmitglied wird. Der Antrag ist schriftlich zu 
stellen. Die Antragstellerin oder der Antragsteller hat auf eigene Kosten ein Gut-
achten einer Vertrauensärztin oder eines Vertrauensarztes des Versorgungswerkes 
beizufügen, aus dem sich ergibt, dass der Gesundheitszustand der Antragstellerin 
oder des Antragstellers zum Zeitpunkt der Antragstellung keinen Anlass zu Bedenken 
gibt. Über den Antrag entscheidet der Verwaltungsausschuss. Er kann auf Kosten 
des Versorgungswerkes weitere Gutachten einholen.

§ 11 
Beendigung und Weiterführung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft im Versorgungswerk endet

1.	 mit dem Tode des Mitglieds,

2.	 wenn das Mitglied nicht mehr der Zahnärztekammer Berlin oder einer der be-
teiligten Kammern angehört, sofern es nicht Berufsunfähigkeits- oder Alters-
rente des Versorgungswerkes bezieht.

(2) Das Mitglied, dessen Kammermitgliedschaft nach Absatz 1 Nummer 2 beendet 
ist, kann die Mitgliedschaft im Versorgungswerk mit allen Rechten und Pflichten 
fortsetzen, wenn dies innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach dem 
Ausscheiden beantragt wird, sofern das Mitglied nicht beitragspflichtiges Pflichtmit-
glied in einer anderen berufsständischen Versorgungseinrichtung im Bundesgebiet 
ist. Der Antrag kann nicht mehr zurückgenommen werden, wenn über ihn durch 
Bescheid entschieden ist. Der Antrag kann nach Eintritt der Voraussetzungen für den 
Leistungsfall nicht mehr gestellt werden, es sei denn, die Voraussetzungen für den 
Leistungsfall sind bereits vor dem Zeitpunkt der Beendigung der Kammermitglied-
schaft nach Absatz 1 Nummer 2 eingetreten. Der Antrag auf Fortsetzung der Mit-
gliedschaft im Versorgungswerk ist ausgeschlossen, wenn eine Erstattung nach § 30 
Absatz 1 oder 2 rechtskräftig erfolgt ist.

Teil III. Leistungen
§ 12 
Leistungen und Zuschüsse
(1) Das Versorgungswerk erbringt auf Antrag seinen Mitgliedern und sonstigen Leis-
tungsberechtigten nach Erfüllung der Voraussetzungen folgende Leistungen:

1.	 Altersrente,

2.	 Berufsunfähigkeitsrente,

3.	 Hinterbliebenenrente,

4.	 Erstattung oder Übertragung von Beiträgen,

5.	 Kapitalabfindungen,

6.	 Leistung aus Versorgungsausgleich.

(2) Auf die Leistungen besteht ein Rechtsanspruch.

(3) Die in Absatz 1 aufgeführten Leistungen werden jeweils zu Beginn eines Monats 
gezahlt. Die Zahlung beginnt mit dem Monat, der auf den Monat folgt, in dem der 
Anspruch entsteht, wenn der Antrag binnen sechs Kalendermonaten nach Ablauf des 
Monats, in dem der Anspruch entsteht, beim Versorgungswerk eingeht, sonst vom 
Beginn des Antragsmonats an. Die Zahlung endet mit Ablauf des Monats, in dem der 
Anspruch entfällt.

(4) Das Versorgungswerk kann Zuschüsse für medizinische Rehabilitationsmaßnah-
men zur Abwendung einer drohenden Berufsunfähigkeit oder zur Wiederherstellung 
der Berufsfähigkeit gemäß § 17 gewähren.

(5) Rückständige Leistungen des Versorgungswerkes nach Absatz 1 sind mit vier 
Prozent zu verzinsen. Die Verzinsung beginnt frühestens nach Ablauf von sechs Ka-
lendermonaten nach Eingang des vollständigen Leistungsantrages im Versorgungs-
werk sowie nach Erfüllung sämtlicher Beitragsforderungen des Versorgungswerkes.

(6) Anträge auf Leistungen und Zuschüsse sind nur wirksam, wenn sie schriftlich 
oder zur Niederschrift beim Versorgungswerk gestellt werden. Über Leistungen und 
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Zuschüsse wird durch Bescheid entschieden. Die Schriftform gilt als gewahrt, wenn 
Antragsstellungen und Mitteilungen über ein vom Versorgungswerk zur Verfügung 
gestelltes digitales Mitgliederportal eingehen.

§ 13 
Mitwirkungspflichten und Obliegenheiten
(1) Wer Leistungen nach § 12 beantragt oder erhält, hat

1.	 alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, und auf Verlan-
gen des Versorgungswerkes der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch 
Dritte zuzustimmen,

2.	 Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder 
über die im Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden 
sind, unverzüglich mitzuteilen und

3.	 Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des Versorgungswerkes Be-
weisurkunden vorzulegen oder ihrer Vorlage durch Dritte zuzustimmen.

(2) Wer Leistungen nach § 12 beantragt oder bezieht, soll sich auf Verlangen des 
Versorgungswerkes ärztlichen, psychologischen oder psychotherapeutischen Unter-
suchungsmaßnahmen und Begutachtungen unterziehen, soweit diese für die Ent-
scheidung über die Leistung erforderlich sind.

(3) Wer wegen Berufsunfähigkeit Leistungen beantragt oder bezieht, soll sich auf 
Verlangen des Versorgungswerks einer Heilbehandlung unterziehen, wenn zu erwar-
ten ist, dass sie eine Verbesserung des Gesundheitszustandes herbeiführen und den 
Eintritt einer Berufsunfähigkeit verhindern oder die Berufsfähigkeit wiederherstellen 
wird.

(4) Auf die Grenzen der Mitwirkung ist § 65 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch ent-
sprechend anzuwenden.

(5) Wer einem Verlangen des Versorgungswerkes nach den Absätzen 2 und 3 nach-
kommt, erhält auf Antrag Ersatz seiner notwendigen Auslagen.

(6) Kommt eine Person, die Leistungen beantragt oder bezieht, ihren Mitwirkungs-
pflichten nicht nach, kann das Versorgungswerk ohne weitere Ermittlungen die 
Leistungen bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder 
entziehen, soweit die Voraussetzungen der Leistungen nicht nachgewiesen sind,  
diese Person auf die Folgen schriftlich hingewiesen worden und ihrer Mitwirkungs-
pflicht nicht innerhalb einer gesetzten angemessenen Frist nachgekommen ist.

(7) Hat das Versorgungswerk auf Grund eines Schadensereignisses Leistungen an 
ein Mitglied der Versorgungseinrichtung zu erbringen, geht ein Anspruch des Mit-
glieds auf Ersatz des Schadens bis zur Höhe der erbrachten Versorgungsleistungen 
auf das Versorgungswerk über. Dies gilt auch für einen Anspruch auf Ersatz des 
Beitragsausfalls mit Ausnahme desjenigen Zeitraumes, für den Lohnfortzahlung oder 
sonstige der Beitragspflicht unterliegende Leistungen erbracht werden. Durch die 
Berücksichtigung rentenrechtlicher Zeiten im Falle des schadensbedingten Eintritts 
einer Berufsunfähigkeit wird ein Anspruch auf Schadensersatz nicht ausgeschlossen. 
Die Vorschriften des § 116 Absatz 2 bis 7 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch 
und der §§ 399 bis 404 und 412 des Bürgerlichen Gesetzbuches sind entsprechend 
anzuwenden.

§ 14 
Altersrente
(1) Mit Vollendung des 67. Lebensjahres hat jedes Mitglied auf Antrag Anspruch auf 
lebenslange Altersrente (Regelaltersrente).

(2) Auf Antrag wird die Altersrente mit Vollendung eines früheren Lebensjahres als 
nach Absatz 1, jedoch frühestens ab dem Folgemonat der Vollendung des  
60. Lebensjahres, für Mitglieder, die nach dem 31.12.2011 Mitglied geworden sind, 
des 62. Lebensjahres an, in verminderter Höhe gewährt. Die Minderung beträgt  
0,4 Prozent für jeden Monat, für den die Rente früher in Anspruch genommen wird. 
Die Minderung gilt nach Vollendung des 67. Lebensjahres fort.

(3) Wird kein Antrag auf Altersrente gemäß § 14 Absatz 1 gestellt, wird der Beginn 
der Rentenzahlung über die Altersgrenze des § 14 Absatz 1 hinaus aufgeschoben, 
jedoch längstens bis zur Vollendung des 72. Lebensjahres. Das Mitglied ist berech-
tigt, über die Regelaltersgrenze gemäß § 14 Absatz 1 hinaus Beiträge nach § 28 zu 
entrichten, wobei an die Stelle des Vielfachen des Entrichtungsjahres das Vielfache 
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des 67. Lebensjahres tritt. Für jeden Monat der späteren Inanspruchnahme der 
Regelaltersrente erhält das Mitglied einen Zuschlag in Höhe von 0,5 Prozent auf die 
zum Rentenbeginn insgesamt erworbene Altersrente.

(4) Ein Antrag auf Altersrente kann frühestens 6 Monate vor Vollendung der jeweili-
gen Altersgrenze gestellt werden.

§ 15 
Berufsunfähigkeitsrente
(1) Ein Mitglied, das mindestens für einen Monat vor Eintritt der Berufsunfähigkeit 
Beiträge geleistet hat, und das vor Erreichen der vorgezogenen Altersgrenze nach  
§ 14 Absatz 2 Satz 1 wegen Krankheit oder eines körperlichen Gebrechens oder  
wegen Schwäche seiner körperlichen oder geistigen Kräfte zur Ausübung der zahn-
ärztlichen Tätigkeit unfähig ist, erhält Berufsunfähigkeitsrente:

1.	 bei vorübergehender Berufsunfähigkeit, wenn diese länger als fünf Kalender-
monate gedauert hat, vom Beginn des sechsten Kalendermonats nach dem 
Monat des Eintritts der Berufsunfähigkeit (Wartezeit), sofern die nachfolgend 
bestimmten Voraussetzungen vorliegen; bei einem Versuch der Wiederauf-
nahme zahnärztlicher Berufstätigkeit von nicht länger als drei Kalendermona-
ten im Anschluss an eine vorübergehende Berufsunfähigkeit bedarf es keiner 
erneuten Wartezeit; bei vorübergehender Berufsunfähigkeit wird die Berufs-
unfähigkeitsrente längstens für die Dauer von vier Jahren zeitlich befristet 
gewährt;

2.	 bei dauernder Berufsunfähigkeit von deren Beginn, sofern die in den folgen-
den Absätzen bestimmten Voraussetzungen vorliegen.

(2) Der Rentenanspruch beginnt mit der Einstellung der beruflichen Tätigkeit, wenn 
der Antrag auf Berufsunfähigkeitsrente im Falle des Absatz 1 Nummer 1 innerhalb 
von neun Monaten, im Falle des Absatz 1 Nummer 2 innerhalb von drei Monaten 
nach Eintritt der Berufsunfähigkeit gestellt wurde, andernfalls mit Beginn des Monats 
der Antragstellung. Der Antrag auf Berufsunfähigkeitsrente kann nicht mehr berück-
sichtigt werden, wenn die medizinischen Voraussetzungen nach Absatz 1 zwischen-
zeitlich entfallen sind. Die berufliche Tätigkeit ist im Sinne dieser Vorschrift einge-
stellt,

1.	 bei angestellten Zahnärztinnen und Zahnärzten nach Fortfall der Gehaltszah-
lung, 

2.	 bei niedergelassenen bzw. selbständig tätigen Zahnärztinnen und Zahnärzten 
nach Einstellung der gesamten zahnärztlichen Tätigkeit, frühestens jedoch 
bei Verzicht auf die Zulassung nach § 28 der Zulassungsverordnung oder die 
Ermächtigung nach § 31 der Zulassungsverordnung.

Das Ruhen der Zulassung oder der Ermächtigung steht im Falle

1.	 der Gewährung einer Rente wegen vorübergehender Berufsunfähigkeit nach 
Absatz 1 Nummer 1 nicht entgegen,

2.	 der Gewährung einer Rente wegen dauernder Berufsunfähigkeit nach Ab- 
satz 1 Nummer 2 nicht entgegen, sofern der Verzicht auf die Zulassung oder 
die Ermächtigung bis zum Ende des Kalendermonats erfolgt, der auf den 
Monat der Zustellung des Bescheides an das Mitglied über die Zuerkennung 
dieser Rente folgt.

(3) Berufsunfähigkeit nach Absatz 1 ist bei Antragstellung durch einen ärztlichen Be-
fundbericht nach einem vom Versorgungswerk vorgeschriebenen Muster auf Kosten 
des Mitgliedes nachzuweisen. Der Verwaltungsausschuss kann bereits aufgrund des 
Ergebnisses dieser Untersuchung entscheiden. Er kann vor seiner Entscheidung auf 
Kosten des Versorgungswerkes erneute ärztliche Untersuchungen der Antragstellerin 
oder des Antragstellers durchführen lassen.

(4) Das Versorgungswerk kann Nachuntersuchungen anordnen. Es kann die Gutach-
terin oder den Gutachter dafür bestimmen. Die Kosten der Nachuntersuchung trägt 
das Versorgungswerk.

(5) Ab dem Ersten des Monats nach Erreichen der vorgezogenen Altersgrenze nach 
§ 14 Absatz 2 Satz 1 tritt an die Stelle einer Berufsunfähigkeitsrente die Altersrente in 
gleicher Höhe.

(6) Der Anspruch auf Berufsunfähigkeitsrente endet

1.	 mit dem Ablauf des Monats, in dem die Voraussetzungen des Absatz 1 nicht 
mehr erfüllt sind,
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2.	 mit Ablauf des Monats, in dem die oder der Leistungsberechtigte verstirbt, 
oder

3.	 bei Gewährung einer befristeten Rente mit Ablauf des Bewilligungszeitrau-
mes.

Im Falle des Satz 1 Nummer 1 ist das Mitglied verpflichtet, mit Beginn des folgenden 
Monats wieder Beiträge zu leisten, wenn die Mitgliedschaft zum Versorgungswerk 
fortbesteht.

§ 16 
Höhe der Alters- und Berufsunfähigkeitsrente
(1) Die allgemeine Rentenbemessungsgrundlage wird jährlich aufgrund der versiche-
rungsmathematischen Bilanz auf Vorschlag des Verwaltungsausschusses von der 
Vertreterversammlung für das folgende Kalenderjahr festgesetzt. Die jeweils gültigen 
Rentenbemessungsgrundlagen ergeben sich aus A n l a g e  1 .

(2) Jedes Mitglied erwirbt durch seine Beitragszahlung für Zeiten ab dem 1. Januar 
2008 je Geschäftsjahr eine Steigerungszahl, die mit vier Stellen nach dem Komma 
kaufmännisch gerundet berechnet wird. Diese jährliche Steigerungszahl ist das durch 
sein Eintrittsalter bestimmte Vielfache des Wertes, der sich wie folgt errechnet: Der 
im Geschäftsjahr insgesamt geleistete Versorgungsbeitrag wird geteilt durch den mit 
12 multiplizierten am 1. Januar des gleichen Geschäftsjahres geltenden Regelbeitrag 
gemäß § 26 Absatz 1 Nummer 1. Besteht die Mitgliedschaft nicht während des ge-
samten Geschäftsjahres, so ergibt sich die jährliche Steigerungszahl aus dem durch 
das Eintrittsalter bestimmten Vielfachen des Quotienten aus den im Geschäftsjahr 
geleisteten Beiträgen und der Summe der auf den Zeitraum der Mitgliedschaft entfal-
lenen monatlichen Regelbeiträge, multipliziert mit dem Verhältnis aus dem Zeitraum 
der Mitgliedschaft zum gesamten Geschäftsjahr. Das Eintrittsalter bestimmt sich nach 
dem erstmaligen Eintritt in eine Versorgungseinrichtung gemäß Absatz 3 Satz 2 
Nummer 2, frühestens aber nach dem 1. des Monats der Entrichtung des ersten 
Beitrages. Als Eintrittsalter wird das Alter an dem Geburtstag angesehen, der dem 
Eintritt bzw. dem 1. des Monats der Entrichtung des ersten Beitrages am nächsten 
liegt; gibt es keinen nächstliegenden Geburtstag, so ist der auf den Eintritt folgende 
Geburtstag maßgebend. Das durch das Eintrittsalter und das Geburtsjahr des Mit-
gliedes bestimmte Vielfache ergibt sich aus der Tabelle in A n l a g e  2 .

(3) Für die Errechnung des Monatsbetrages der individuellen Alters- und Berufsun-
fähigkeitsrente für jeden Anspruchsberechtigten ist die Summe seiner erworbenen 
Steigerungszahlen zugrunde zu legen.

Für die Errechnung des Monatsbetrages der Berufsunfähigkeitsrente gilt:

1.	 zu den nach Absatz 2 anzurechnenden Steigerungszahlen ist bei Mitgliedern, 
die nicht § 11 Absatz 1 unterfallen, die Steigerungszahl hinzuzurechnen, die 
die bzw. der Anspruchsberechtigte erworben hätte, wenn sie bzw. er den 
Durchschnitt ihrer bzw. seiner bis zum Eintritt der Berufsunfähigkeit erwor-
benen Steigerungszahlen bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres jährlich 
weiter erworben hätte (Hochrechnung);

2.	 ist ein früheres Mitglied mit Anwartschaften im Versorgungswerk bei Eintritt 
des Versorgungsfalls beitragspflichtiges Mitglied bei anderen auf Gesetz 
beruhenden Versorgungsträgern im Geltungsbereich der Verordnung (EG) 
Nummer 883/2004, wird abweichend von Nummer 1 die Hochrechnung an-
teilig entsprechend der Mitgliedschaft beim Versorgungswerk zur gesamten 
Versicherungszeit bei allen auf Gesetz beruhenden Versorgungsträgern 
entsprechend Artikel 52 Absatz 1 lit. B) Ziff. I) der Verordnung (EG) Nummer 
883/2004 gewährt, wenn auch die anderen beteiligten Versorgungsträger ihre 
Versorgungsleistungen nach dieser Regelung berechnen; besitzt ein Mitglied 
im Falle der Nummer 1 auch bei anderen auf Gesetz beruhenden Versor-
gungsträgern im Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nummer 883/2004 
Anrechte für den Fall der Berufsunfähigkeit oder des Todes, wird die Hoch-
rechnung nur anteilig gewährt; 

3.	 die Summe aller ermittelten Steigerungszahlen ist für jeden angefangenen 
Kalendermonat nach dem Kalendermonat des Eintritts der Berufsunfähigkeit 
vor dem 67. Lebensjahr um 0,4 Prozent zu mindern, mindestens um 24 Pro-
zent, höchstens um 33,6 Prozent.

(4) Bei der Berechnung der durchschnittlich erworbenen Steigerungszahl nach Ab-
satz 3 bleiben, sofern dies einen höheren Wert ergibt, unberücksichtigt:
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1.	 Zeiten des Bezuges einer Berufsunfähigkeitsrente,

2.	 Zeiten einer Beitragsfreistellung wegen Arbeitsunfähigkeit,

3.	 Zeiten in der sich das Mitglied ab dem Tage der Geburt des Kindes bis zur 
Vollendung des 36. Lebensmonats dessen Betreuung und Erziehung zuge-
wandt hat (Kinderbetreuungszeiten) und

4.	 auf Antrag die Zeit, in der ein gesetzliches Beschäftigungsverbot nach § 3 
Absatz 1, Absatz 2 oder § 6 Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes oder entspre-
chenden Regelungen bestand oder nach § 3 Absatz 1, Absatz 2 oder § 6  
Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes bestanden hätte, wenn das betroffene 
Mitglied nicht selbständig, sondern unselbständig gewesen wäre.

Von den nach Satz 1 Nummer 4 nicht zu berücksichtigenden Zeiten bleibt diejenige 
Zeit ausgenommen, in der das Mitglied eine berufliche Tätigkeit ausgeübt hat oder in 
der aufgrund gesetzlicher Bestimmungen von dritter Seite für das Mitglied Beiträge 
geleistet worden sind. Sofern während der in Satz 1 Nummer 2 bis 4 genannten Zei-
ten freiwillige Beiträge geleistet worden sind, werden, soweit diese Zeiten unberück-
sichtigt bleiben, die aus diesen Beiträgen nach Absatz 2 sich ergebende Steigerungs-
zahlen nicht bei der Berechnung der durchschnittlichen Steigerungszahl, sondern bei 
der Ermittlung der Gesamtsumme der Steigerungszahlen berücksichtigt.

(5) Die Gesamtsumme der vorstehend jeweils ermittelten Steigerungszahlen ergibt 
den Rentenbetrag als vom Hundertsatz der allgemeinen Bemessungsgrundlage nach 
Absatz 1.

(6) Für Mitglieder, die bei Eintritt in die Altersrente keine anspruchsberechtigte Ehe-
partnerin oder keinen anspruchsberechtigten Ehepartner im Sinne des § 19 haben, 
erhöht sich die nach Absatz 5 ermittelte Altersrente um 10 Prozent (Ledigenzu-
schlag). Mit Rechtskraft des Bescheides über die erhöhte Zahlung nach Satz 1 sind 
Ansprüche nach § 19 ausgeschlossen.

§ 17 
Rehabilitationsmaßnahmen
(1) Einem Mitglied des Versorgungswerks, das mindestens für drei Monate Beiträge 
geleistet hat oder Berufsunfähigkeitsrente bezieht, kann vor Erreichen der vorge-
zogenen Altersgrenze nach § 14 Absatz 2 auf Antrag ein Zuschuss zu den Kosten 
notwendiger und besonders aufwendiger medizinischer Rehabilitationsmaßnahmen 
gewährt werden, wenn seine Berufsfähigkeit infolge Krankheit oder eines körper-
lichen Gebrechens oder wegen Schwäche seiner körperlichen oder geistigen Kräfte 
gefährdet, gemindert oder ausgeschlossen ist und durch diese Rehabilitationsmaß-
nahmen voraussichtlich erhalten, wesentlich gebessert oder wiederhergestellt wer-
den kann. Der Zuschuss ist vor Einleitung der Maßnahme schriftlich zu beantragen.

(2) Zuschüsse werden zur Durchführung von Heilbehandlungen gewährt, so kein 
Ausschlussgrund vorliegt. Die Erfolgsaussicht der beabsichtigten Maßnahme ist 
durch ärztliches Attest, dessen Kosten der Antragssteller zu tragen hat, nachzuwei-
sen.

(3) Zuschüsse können nicht gewährt werden,

1.	 wenn der mit der beabsichtigten Maßnahme bezweckte Erfolg durch einen 
Erholungsaufenthalt erzielt werden kann;

2.	 bei akut verlaufenden Erkrankungen;

3.	 bei Krankenhausaufenthalten einschließlich einer Anschlussheilbehandlung 
und bei Behandlung zur Entgiftung;

4.	 in Fällen, in denen mit einer wesentlichen Besserung der Berufsfähigkeit bei 
der Durchführung der Maßnahme auch während längerer Zeit nicht zu rech-
nen ist.

(4) Wegen derselben Erkrankung ist die Wiederholung eines Antrages auf Gewäh-
rung von Zuschüssen zulässig. Innerhalb eines Zeitraumes von zwei Jahren seit 
Bedingung der vorhergehenden Rehabilitationsmaßnahme kann die Wiederholung 
eines solchen Antrags jedoch nur dann berücksichtigt werden, wenn besondere Um-
stände die Rehabilitationsmaßnahme angezeigt erscheinen lassen.

(5) Zuschüsse werden in Form von Geldleistungen zu den Aufwendungen für die je-
weilige Rehabilitationsmaßnahme gewährt. Sie können nur auf den Teil der entstan-
denen Aufwendungen gewährt werden, der nicht von einem anderen nach Gesetz, 
Satzung oder Vertrag zuständigen oder verpflichteten Kostenträger übernommen 
wird.
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(6) Die Höhe der Zuschüsse durch Geldleistung richtet sich nach dem Gesamtbetrag 
der Aufwendungen, für welche das Mitglied selbst aufzukommen hat abzüglich ge-
setzlicher Zuzahlungsverpflichtungen. Von diesem Gesamtbetrag kann der Zuschuss 
bis zu 60 Prozent decken. Zur Vermeidung außergewöhnlicher Härten kann nach 
Prüfung aller mit der Rehabilitationsmaßnahme zusammenhängender Umstände ein 
Zuschuss bis zu 100 Prozent gewährt werden.

(7) Außer den Aufwendungen für medizinische Leistungen sind die notwendigen Auf-
enthaltsaufwendungen, insbesondere die Kosten für die Unterbringung des Mitglieds 
einschließlich einer Verpflegungspauschale, sowie Reisekosten in Höhe einer Bahn-
fahrt 1. Klasse erstattungsfähig.

(8) Zuschüsse können auch den Empfängern von Berufsunfähigkeitsrente zur Durch-
führung von gesundheitsfördernden Maßnahmen gewährt werden.

§ 18 
Hinterbliebenenrente
(1) Hinterbliebenenrenten sind

1.	 Witwenrente,

2.	 Witwerrente,

3.	 Vollwaisenrente,

4.	 Halbwaisenrente.

(2) Hinterbliebenenrenten werden gewährt, wenn das Mitglied zum Zeitpunkt des 
Todes mindestens für einen Monat Beiträge geleistet hat.

§ 19 
Witwen- und Witwerrente
(1) Nach dem Tode des Mitgliedes erhält die Witwe eine Witwenrente und der Witwer 
eine Witwerrente. Hinterbliebene aus gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften 
sind den Berechtigten nach Satz 1 gleichgestellt.

(2) Wurde die Ehe nach Eintritt der Berufsunfähigkeit oder nach der Vollendung 
des 60. Lebensjahres eines Mitgliedes geschlossen und bestand sie zum Zeitpunkt 
des Todes des Mitglieds nicht mindestens drei Jahre, so besteht kein Anspruch auf 
Rente. Ist in einer solchen Ehe das Mitglied mehr als zehn Jahre älter als die Ehe-
partnerin oder der Ehepartner, so muss die Ehe mindestens vier Jahre, ist es mehr 
als zwanzig Jahre älter, so muss die Ehe mindestens fünf Jahre bestanden haben, 
um einen Rentenanspruch zu begründen. Unabhängig davon besteht Anspruch auf 
Witwen- oder Witwerrente, wenn aus der Ehe mindestens ein waisenrentenberechtig-
tes Kind hervorgegangen ist, welches vom Mitglied abstammt.

(3) Wurde die Ehe nach Eintritt der Bestandskraft des Bescheides über die Altersren-
te geschlossen, besteht kein Anspruch auf Rente. 

§ 20 
Waisenrente
(1) Waisenrente erhalten nach dem Tode des Mitgliedes dessen Kinder bis zur Voll-
endung des 18. Lebensjahres. Über diesen Zeitpunkt hinaus wird die Waisenrente 
längstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres für dasjenige Kind gewährt, das 
sich in Schul- oder Berufsausbildung befindet oder das bei Vollendung des 18. Le-
bensjahres infolge körperlicher oder geistiger Gebrechen außerstande ist, sich selbst 
zu unterhalten, so lange dieser Zustand andauert.

(2) Wird die Schul- oder Berufsausbildung durch Ableistung des Pflichtwehrdienstes, 
des zivilen Ersatzdienstes oder des Pflichtdienstes im zivilen Bevölkerungsschutz 
oder eines gleichstehenden Dienstes verzögert, so wird die Waisenrente für einen 
der Zeit dieses Pflichtdienstes entsprechenden Zeitraum über das 27. Lebensjahr  
hinaus gewährt, soweit der Pflichtdienst vor Vollendung des 27. Lebensjahres ge-
leistet worden ist. Für Unterbrechungszeiträume zwischen zwei Ausbildungen von 
längstens vier Kalendermonaten wird die Waisenrente weitergezahlt.

(3) Waisenrente nach Absatz 1 erhalten:

1.	 eheliche Kinder,

2.	 die von einem Mitglied geborenen Kinder,

3.	 die von einem Mitglied als Kind angenommenen Kinder, sofern die Annahme 
vor Vollendung des 55. Lebensjahres des Mitgliedes erfolgte,
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4.	 Kinder eines männlichen Mitgliedes in den nicht von Nummer 1 erfassten  
Fällen, sofern dessen Unterhaltspflicht anerkannt oder rechtskräftig festge-
stellt worden ist.

§ 21 
Höhe und Dauer der Hinterbliebenenrente
(1) Die Witwen- und Witwerrente beträgt 60 Prozent der Rente, die dem Mitglied zum 
Todeszeitpunkt zustand oder zugestanden hätte, wenn es berufsunfähig gewesen 
wäre.

(2) Die Witwen- und Witwerrenten fallen mit dem Ablauf des Monats weg, in dem der 
Leistungsberechtigte wieder heiratet.

(3) Die Waisenrente beträgt bei Halbwaisen ein Sechstel, bei Vollwaisen ein Drittel 
der Rente, die dem Mitglied zum Todeszeitpunkt zustand oder zugestanden hätte, 
wenn es berufsunfähig gewesen wäre.

(4) Die Hinterbliebenenrenten werden auch gewährt, wenn das Mitglied für tot erklärt 
wird oder die Voraussetzungen des § 49 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch er-
füllt sind. Das Versorgungswerk kann die in § 49 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch bestimmten Unterlagen fordern.

(5) Ansprüche nach § 18 beginnen mit dem Ersten des auf den Sterbemonat des Mit-
glieds folgenden Monats, für nachgeborene Waisen mit dem Ersten des Monats nach 
der Geburt.

(6) Die Summe der Hinterbliebenenrenten darf 100 Prozent der Rente, die dem Mit-
glied zum Todeszeitpunkt zustand oder zugestanden hätte, wenn es berufsunfähig 
gewesen wäre, nicht übersteigen. Bei Überschreitung sind die einzelnen Renten im 
gleichen Verhältnis zu kürzen.

§ 22 
Versorgungsausgleich
(1) Ist ein Mitglied in einem Versorgungsausgleichsverfahren ausgleichspflichtig, 
findet die interne Teilung nach dem Versorgungsausgleichsgesetz (VersAusglG) statt.

(2) Hat das Familiengericht die Rentenanwartschaft oder den Rentenanspruch 
rechtskräftig begründet, werden die zugrundeliegenden Beiträge und Steigerungs-
zahlen ermittelt, dem verpflichteten Eheteil (Mitglied) gekürzt und dem berechtigten 
Eheteil zugeteilt (Leistung aus dem Versorgungsausgleich). Sofern der Versorgungs
fall noch nicht eingetreten ist, kann das ausgleichsverpflichtete Mitglied die Kürzung 
durch einen binnen einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Erhalt der Mit-
teilung vom Versorgungswerk über den Kürzungsbetrag zu stellenden Antrag ganz 
oder teilweise unter Anwendung der Bewertungsvorschrift des § 28 Absatz 2 durch 
Leistung eines Zahlbetrags abwenden, der sich wie folgt errechnet: (Kürzungsbe-
trag*Regelbeitrag gemäß § 26 Absatz 1 Nummer 1 zum Entrichtungszeitpunkt*12)/
(Rentenbemessungsgrundlage zum Entrichtungszeitpunkt*Vielfaches zum Entrich-
tungszeitpunkt/100). Sind beide Ehegatten Mitglied des Versorgungswerkes und 
sind derer beider Anrechte geteilt, findet eine Verrechnung statt, die Absätze 3 und 4 
finden in diesem Fall keine Anwendung.

(3) Durch die interne Teilung wird eine Versorgungsausgleichsberechtigte oder ein 
Versorgungsausgleichsberechtigter, die oder der Anwartschaft oder Anspruch auf 
Rente allein durch den Versorgungsausgleich erhalten hat, nicht Mitglied. Für einen 
Anspruch aus interner Teilung für Versorgungsausgleichsberechtigte, die nicht Mit-
glied des Versorgungswerkes sind, gelten ausschließlich die § 12 Absatz 1 Num- 
mer 1 und 2, § 12 Absatz 2 bis 6, §§ 13 bis 15, § 16 Absatz 1, 3 Satz 2 Nummer 3 
und Absatz 5 und 6, § 29 Absatz 5 und 6, § 33 Absatz 3 und 4, §§ 34 und 35, § 37 
Absatz 1 und 2 sowie § 39 sinngemäß; Entsprechendes gilt bei Anwendung der  
§§ 18, 20 und 21 für Kinder aus der Ehe mit dem Mitglied.

(4) Wer versorgungsausgleichsberechtigt aber nicht Mitglied ist, ist im Unterschied zu 
§ 15 Absatz 1 Satz 1 berufsunfähig, wenn sie oder er infolge Gebrechen oder Schwä-
che der körperlichen oder geistigen Kräfte außerstande ist, eine Erwerbstätigkeit in 
gewisser Regelmäßigkeit auszuüben und mehr als nur geringfügige Einkünfte durch 
Erwerbstätigkeit zu erzielen. Bei der Beurteilung bleiben andere als medizinische 
Gründe außer Betracht.

§ 23 
Kapitalabfindung
(1) Witwen oder Witwer, die Anspruch auf Hinterbliebenenrente (§ 18) haben und 
wieder heiraten, erhalten auf Antrag folgende Kapitalabfindung:
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1.	 bei Wiederverheiratung vor Vollendung des 35. Lebensjahres das Sechzig
fache ihrer zuletzt bezogenen Monatsrente;

2.	 bei Wiederverheiratung bis zum vollendeten 45. Lebensjahr das Achtundvier-
zigfache ihrer zuletzt bezogenen Monatsrente;

3.	 bei Wiederverheiratung bis zum vollendeten 60. Lebensjahr das Sechsund-
dreißigfache ihrer zuletzt bezogenen Monatsrente;

4.	 bei Wiederverheiratung nach Vollendung des 60. Lebensjahres das Vierund-
zwanzigfache ihrer zuletzt bezogenen Monatsrente.

Mit der Zahlung der Kapitalabfindung erlischt der Anspruch auf Hinterbliebenenrente. 
Der Antrag auf Kapitalabfindung kann nur innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs 
Monaten nach Eheschließung gestellt werden und wirkt auf den Tag der Eheschlie-
ßung zurück; die seitdem gezahlte Rente ist auf die Abfindung anzurechnen. Der 
Antrag kann nicht mehr zurückgenommen werden, wenn über ihn durch Bescheid 
entschieden ist.

(2) Renten, die einen Monatsbetrag von 1 Prozent der Bezugsgröße nach § 18 des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch unterschreiten, werden nach versicherungsmathe-
matischen Grundsätzen abgefunden und erlöschen mit der Zahlung der Abfindung.

§ 24 
Abtretung, Verpfändung, Pfändung
Ansprüche auf Leistungen können weder abgetreten noch verpfändet werden. Für 
die Pfändung gilt § 54 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch entsprechend.

§ 25 
Leistungsausschluss
(1) Wer sich vorsätzlich berufsunfähig macht, hat keinen Anspruch auf Berufsunfähig-
keitsrente.

(2) Hinterbliebene haben keinen Anspruch auf Rente, wenn sie den Tod des Mitglie-
des vorsätzlich herbeigeführt haben.

Teil IV. Beiträge
§ 26 
Beiträge
(1) 

1.	 Selbständig tätige Mitglieder entrichten einen monatlichen Regelbeitrag, der 
19 Prozent der jeweils maßgeblichen monatlichen Beitragsbemessungsgren-
ze der gesetzlichen Rentenversicherung entspricht (Regelbeitrag).

2.	 Sofern das durch zwölf geteilte Berufseinkommen des letzten Kalenderjahres 
die monatliche Beitragsbemessungsgrenze gemäß § 159 des Sechsten  
Buches Sozialgesetzbuch des laufen den Kalenderjahres nachweislich unter-
schreitet, ist der Beitrag auf Antrag entsprechend dem durch zwölf geteilten 
Berufseinkommen des letzten Kalenderjahres, mindestens jedoch nach einem 
Zehntel dieser monatlichen Beitragsbemessungsgrenze zu bemessen. Auf 
Antrag tritt an die Stelle des Berufseinkommens des letzten Kalenderjahres 
nach Satz 1 das Berufseinkommen des laufenden Kalenderjahres, sofern 
dieses das Berufseinkommen des letzten Kalenderjahres um mehr als  
30 Prozent unterschreitet. Als Berufseinkommen gelten die durch Steuerbe-
scheid nachgewiesenen gesamten Einnahmen aus zahnärztlicher Tätigkeit 
nach Abzug der Betriebsausgaben (§ 18 des Einkommensteuergesetzes). Ein 
Antrag kann nach Ablauf des Kalenderjahres, für den er gelten soll, nicht mehr 
wirksam gestellt werden.

3.	 Im Kalenderjahr der ersten Niederlassung in eigener Praxis sowie auf Antrag 
im darauffolgenden Kalenderjahr ist abweichend von Satz 1 ein Zehntel des 
Regelbeitrages zu entrichten.

4.	 Selbständig tätige Mitglieder entrichten ab dem Kalendermonat nach der 
Vollendung des 60. Lebensjahres auf Antrag für die Dauer bis zum Beginn der 
Altersrente nach den Vorschriften des § 14 unwiderruflich einen Pflichtbeitrag 
in Höhe des halben Regelbeitrages nach Nummer 1. Ein Antrag kann nach 
Ablauf des Kalenderjahres, für den er gelten soll, nicht mehr wirksam gestellt 
werden.
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(2) Nichtselbständig beschäftigte Mitglieder (§ 19 des Einkommensteuergesetzes) 
sowie nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch versicherungspflichtige Selbstän-
dige, die nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch von der gesetzlichen Rentenversicherung befreit wurden, entrichten den Beitrag 
in der Höhe, wie er gemäß §§ 158 ff. des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch an die 
gesetzliche Rentenversicherung zu entrichten wäre. Mitglieder nach Satz 1, die nicht 
von der gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind, zahlen ein Zehntel des Regel-
beitrages nach Absatz 1 Nummer 1, solange sie aus ihrer gesamten berufsbezoge-
nen Tätigkeit pflichtversichert in der gesetzlichen Rentenversicherung sind.

(3) Für Mitglieder, bei denen die Summe der positiven Einkünfte nach § 18 des Ein-
kommensteuergesetzes des letzten Kalenderjahres und § 19 des Einkommensteuer-
gesetzes des laufenden Kalenderjahres die Beitragsbemessungsgrenze der gesetz-
lichen Rentenversicherung nach § 159 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch des 
laufenden Kalenderjahres übersteigt, tritt für die Bestimmung ihres Beitrages die 
Beitragsbemessungsgrenze gemäß § 159 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 
an die Stelle des nachgewiesenen Einkommens, wobei die Einkünfte aus § 19 des 
Einkommensteuergesetzes vorrangig vor den Einkünften aus § 18 des Einkommen-
steuergesetzes zur Beitragspflicht herangezogen werden.

(4) Mitglieder, die nicht unter die vorstehenden Regelungen fallen, entrichten als 
Pflichtbeitrag den jeweils geltenden Höchstbeitrag in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung nach § 158 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch wobei der den Regel-
beitrag (gemäß Absatz 1 Nummer 1 oder § 40 Absatz 4) übersteigende Beitragsanteil 
nach § 28 Absatz 2 bewertet wird.

(5) Unbeschadet der Bestimmung des § 23 Absatz 3 des Berliner Heilberufekammer-
gesetzes werden Einkommensnachweise wie folgt erbracht: 

1.	 durch Vorlage des Einkommensteuerbescheides des jeweiligen Kalenderjah-
res. Sofern noch kein Einkommensteuerbescheid vorliegt, kann der Nachweis 
vorläufig durch Vorlage einer Bescheinigung einer oder eines Angehörigen 
der steuerberatenden Berufe oder durch sonstigen vom Versorgungswerk zu 
bestimmenden geeigneten Nachweis erbracht werden;

2.	 bei unselbständig Erwerbstätigen durch Vorlage einer von der Arbeitgeberin 
oder vom Arbeitgeber ausgestellten Bescheinigung über das sozialversiche-
rungspflichtige Bruttoeinkommen.

§ 27 
Besondere Beiträge
(1) Von der Versicherungspflicht in der Deutschen Rentenversicherung gemäß § 6 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch befreite Mitglieder, die 
Sozialleistungen beziehen, für die der Leistungsträger Beiträge zu der berufsständi-
schen Versorgungseinrichtung gewährt, haben für diese Zeiten den Beitrag zu zah-
len, der ohne die Befreiung an die Deutsche Rentenversicherung zu entrichten wäre.

(2) Wehrpflichtige, die

1.	 gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht befreit sind, leisten 
während des Wehrdienstes einen Beitrag in Höhe des jeweils gültigen höchs-
ten Pflichtbeitrages zur gesetzlichen Rentenversicherung gemäß §§ 158 und 
159 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch,

2.	 nicht gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Sechsten Buches Sozial-
gesetzbuch von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht befreit sind, 
leisten einen Beitrag in Höhe von 40 vom Hundert des jeweiligen gesetzlichen 
Rentenversicherungsbeitrages,

höchstens jedoch einen Beitrag in der Höhe, in der ihnen während der Wehrpflicht-
zeit Beiträge von dritter Seite zu gewähren sind. Entsprechendes gilt für den zivilen 
Ersatzdienst, den Pflichtdienst im zivilen Bevölkerungsschutz oder einen gleichge-
stellten Dienst.

§ 28 
Freiwillige Beiträge
(1) Es können freiwillige Beiträge entrichtet werden, sofern keine Pflichtbeiträge 
rückständig sind; § 29 Absatz 5 Satz 2 gilt entsprechend. Freiwillige Beiträge dürfen 
jedoch zusammen mit den Pflichtbeiträgen 200 Prozent des Beitrages nach § 26 Ab-
satz 4 nicht überschreiten; Pflichtbeiträge für Vorjahre bleiben unberücksichtigt.
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(2) Freiwillige Beiträge nach dieser Vorschrift werden mit der Maßgabe bewertet, 
dass an die Stelle des nach § 16 Absatz 2 Satz 6 geltenden Vielfachen das Vielfache 
tritt, welches bei Eintritt am 1. Januar des jeweiligen Entrichtungsjahres gelten würde.

(3) Freiwillige Beiträge können nur für das laufende Kalenderjahr entrichtet werden. 
Sie sind nach Schluss des Kalenderjahres, für das sie entrichtet werden, auf später 
fällige Pflichtbeiträge nicht verrechenbar.

§ 29 
Beitragsverfahren
(1) Die Beiträge sind Monatsbeiträge. Sie sind zu Beginn eines jeden Monats fällig 
und bis zum dritten Werktag desselben Monats zu entrichten. Die Beitragspflicht 
beginnt mit dem Kalendermonat, der dem Tag der Erlangung der Mitgliedschaft folgt.

(2) Bei Mitgliedern, die nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung befreit sind, beginnt unbeschadet der Bestimmung des Absatz 1 die Beitrags-
pflicht zum Versorgungswerk mit dem Tag, für den die Befreiung von der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung wirksam wird.

(3) Bei Mitgliedern, die nach § 11 Absatz 1 aus dem Versorgungswerk ausscheiden, 
endet die Beitragspflicht mit dem Tage des Ausscheidens.

(4) Beitragsrückstände werden gemäß § 366 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetz
buches getilgt. Das Bestimmungsrecht der Schuldnerin oder des Schuldners entfällt. 
Besteht am Ende des Geschäftsjahres ein Beitragsrückstand, so ist ein im Laufe des 
Geschäftsjahres entrichteter freiwilliger Beitrag auf diesen Rückstand zu verrechnen.

(5) Nach Eintritt des Rentenfalles können Beiträge nicht mehr geleistet werden. Nach 
Erreichen der Altersgrenze gemäß § 14 Absatz 1 können keine Beiträge gemäß § 26  
mehr entrichtet werden. Dies gilt nicht für rückständige Pflichtbeiträge, die nach 
Befreiung gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch erstattet oder von Dritten gemäß § 27 entrichtet werden; § 31 Absatz 3 und 4 
bleiben unberührt.

(6) Auf Beiträge, die am Ende eines Kalendermonats im Rückstand sind, wird jeweils 
ein Säumniszuschlag für jeden angefangenen Monat der Säumnis in Höhe von 
monatlich 1 Prozent der rückständigen Beiträge erhoben. Auf gestundete Beiträge 
wird jeweils ein Stundungszins für jeden angefangenen Monat der Stundung in Höhe 
von 0,5 Prozent der gestundeten Beiträge erhoben. Das Mitglied hat die durch die 
Mahnung und Beitreibung der Beiträge entstehenden Kosten zu tragen. Säumnis-
zuschlag, Stundungszins und Kosten werden entsprechend § 367 Absatz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches getilgt. Das Bestimmungsrecht der Schuldnerin oder des 
Schuldners entfällt.

(7) Beiträge und Nebenforderungen, mit denen ein Mitglied sich in Verzug befindet, 
werden aufgrund eines Beitragsbescheides, der den Rückstand beziffert, beigetrie-
ben, die Beiträge jedoch nur bis zum Eintritt des Rentenfalles. Soweit die rückständi-
gen Beiträge nicht beitreibbar sind, hat das Mitglied nur Anspruch auf Leistungen, die 
seinen erworbenen durchschnittlichen Steigerungszahlen (§ 16) entsprechen.

(8) Das Versorgungswerk kann zur Tilgung von Beitragsrückständen, deren Bei
treibung zu einer besonders unbilligen Härte führen würde, Absprachen treffen und 
gegebenenfalls Beitragsrückstände stunden, niederschlagen oder erlassen. Der Ver-
waltungsausschuss beschließt dazu Härtefallrichtlinien.

(9) Das Versorgungswerk kann uneinbringbare Beiträge von Amts wegen mittels 
Bescheid erlassen. Dem Mitglied sind die entsprechenden Auswirkungen auf die An-
wartschaft mitzuteilen.

(10) Ansprüche auf Beiträge verjähren in vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, 
in dem sie fällig geworden sind. Ansprüche auf vorsätzlich vorenthaltene Beiträge 
verjähren in dreißig Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem sie fällig gewor-
den sind.

(11) Wird mit dem Antrag nach § 26 Absatz 1 Nummer 2 kein Steuerbescheid vorge-
legt, kann der Beitrag ganz oder teilweise gegen Berechnung von Stundungszinsen 
nach Absatz 6 bis zur Vorlage des Steuerbescheides gestundet werden. Dieser muss 
spätestens bis zum Ende des auf den Zugang des Steuerbescheides beim Mitglied 
oder seiner/m Bevollmächtigen folgenden Kalendermonats vorgelegt werden. Für 
die nur teilweise Stundung kann das Versorgungswerk zur Ermittlung eines voraus-
sichtlichen Beitrages die Vorlage einer Bescheinigung einer oder eines Angehöri-
gen der steuerberatenden Berufe oder einen sonstigen vom Versorgungswerk zu 
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bestimmenden geeigneten Nachweises verlangen. Bei einem Antrag nach § 26 
Absatz 1 Nummer 2 Satz 2 muss eine solche Bescheinigung wenigstens die ersten 
6 Kalendermonate des laufenden Jahres umfassen. Nach diesem Absatz gestundete 
Beiträge werden mit Ablauf des Kalendermonats nach Zugang des entsprechenden 
Steuerbescheides beim Mitglied oder seiner oder seinem Bevollmächtigten fällig. Das 
Mitglied ist mit dem Stundungsbescheid hierauf hinzuweisen.

§ 30 
Erstattung und Übertragung der Beiträge
(1) Frühere Mitglieder, die nicht dem persönlichen Geltungsbereich des Artikel 2  
der Verordnung (EG) Nummer 883/2004 unterfallen und deren Mitgliedschaft weniger 
als 60 Monate bestand, erhalten auf Antrag und nach Ablauf einer Wartefrist von  
24 Monaten 60 Prozent ihrer geleisteten Beiträge zurückerstattet mit Ausnahme von 
Beitragsteilen, die auf gesetzlichen Zahlungen beruhen. Der Antrag auf Beitrags-
erstattung muss binnen sechs Monaten nach der Beendigung der Mitgliedschaft 
gestellt sein. Der Antrag kann nicht mehr zurückgenommen werden, wenn über ihn 
durch Bescheid entschieden ist. Die Beitragserstattung ist ausgeschlossen, sofern 
das Mitglied Berufsunfähigkeits- oder Altersrente des Versorgungswerkes bezieht. 
Soweit Beitragsrückstände bestehen, ist das Versorgungswerk zur Verrechnung  
oder Nachforderung berechtigt. Nach Eintritt des Rentenfalles kann der Antrag nach 
Satz 1 nicht mehr zurückgenommen werden.

(2) Erlischt die Mitgliedschaft und wird die oder der Berufsangehörige Mitglied einer 
anderen auf Gesetz beruhenden Versorgungseinrichtung, so werden auf ihren oder 
seinen Antrag die von ihr oder ihm oder für sie oder ihn geleisteten Beiträge ohne 
Zinsen an diese Versorgungseinrichtung übergeleitet, sofern

1.	 der Antrag beim Versorgungswerk oder der anderen Versorgungseinrichtung 
binnen sechs Monaten seit Beginn der Mitgliedschaft bei der aufnehmenden 
Versorgungseinrichtung eingegangen ist,

2.	 die beitragspflichtige Mitgliedschaft 96 Kalendermonate nicht überschritten 
hat,

3.	 ein Überleitungsabkommen mit der anderen Versorgungseinrichtung besteht 
und

4.	 die Bestimmungen dieses Abkommens einer Überleitung nicht entgegenste-
hen.

Neben den Beiträgen werden Zinsen übergeleitet, sofern das jeweilige Überleitungs
abkommen das vorsieht. Soweit die Überleitung erfolgt ist, erlöschen sämtliche An-
sprüche der oder des Berufsangehörigen gegen das Versorgungswerk.

(3) Erlischt die Mitgliedschaft einer oder eines Berufsangehörigen bei einer auf 
Gesetz beruhenden Versorgungseinrichtung und tritt die Pflichtmitgliedschaft zum 
Versorgungswerk ein, so werden auf ihren oder seinen Antrag die von ihr oder ihm 
oder für sie oder ihn geleisteten Beiträge ohne Zinsen an das Versorgungswerk über-
geleitet, wenn

1.	 der Antrag beim Versorgungswerk oder der anderen Versorgungseinrichtung 
binnen sechs Monaten seit Eintritt der Pflichtmitgliedschaft eingegangen ist,

2.	 die beitragspflichtige Mitgliedschaft bei der abgebenden Versorgungseinrich-
tung 96 Kalendermonate nicht überschritten hat,

3.	 die oder der Berufsangehörige zum Zeitpunkt des Eintritts der Pflichtmitglied-
schaft das 50. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,

4.	 ein Überleitungsabkommen mit der anderen Versorgungseinrichtung besteht 
und

5.	 die Bestimmungen dieses Abkommens einer Überleitung nicht entgegenste-
hen.

Neben den Beiträgen werden Zinsen übergeleitet, sofern das jeweilige Überleitungs-
abkommen das vorsieht. Die übergeleiteten Beiträge, nicht jedoch übergeleitete 
Zinsen, werden auch für Zeiten vor dem 1. Januar 2008 als Pflichtbeiträge nach § 26  
bzw. freiwillige Beiträge nach § 28 behandelt und nach § 16 bewertet. Enthält die 
Überleitung Nachversicherungsbeiträge, finden insoweit die für die Nachversicherung 
geltenden Bestimmungen Anwendung.

(4) Der Inhalt von Überleitungsabkommen nach den Absätzen 2 und 3 ist im Mit-
teilungsblatt der Zahnärztekammer Berlin und im Amtsblatt für Berlin bekannt zu 
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machen. Die Mitglieder der beteiligten Kammern sind mittels Veröffentlichung in den 
Mitteilungsblättern der beteiligten Kammer oder mittels Rundschreiben zu informie-
ren.

Teil V. Nachversicherung
§ 31 
Nachversicherung
(1) Wird ein Antrag auf Durchführung der Nachversicherung gemäß § 186 des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch gestellt, wird die Nachversicherung entspre-
chend den nachfolgenden Bestimmungen durchgeführt.

(2) Mitglieder, deren Mitgliedschaft beim Versorgungswerk beim Ausscheiden aus 
der für die Nachversicherung maßgebenden Beschäftigung kraft Gesetzes begründet 
war oder innerhalb eines Jahres nach dem Ausscheiden aus der für die Nachver
sicherung maßgebenden Beschäftigung begründet wird, können nachversichert 
werden, sofern sie das 40. Lebensjahr zu Beginn der für die Nachversicherung maß-
gebenden Beschäftigung noch nicht vollendet hatten.

(3) Der Antrag auf Durchführung der Nachversicherung ist innerhalb von zwölf Mo-
naten nach dem Eintritt der Voraussetzungen für die Nachversicherung zu stellen. Ist 
die oder der Nachzuversichernde verstorben, so steht das Antragsrecht der Witwe 
oder dem Witwer zu. Ist eine Witwe oder ein Witwer nicht vorhanden, so können alle 
Waisen gemeinsam oder, wenn auch keine Waisen vorhanden sind, jeder frühere 
Ehegatte den Antrag stellen.

(4) Das Versorgungswerk nimmt die Nachversicherungsbeiträge entgegen und be-
handelt diese, als ob sie als Beiträge gemäß § 26 rechtzeitig in der Zeit entrichtet  
worden wären, für die die Nachversicherung durchgeführt wird. Diese Beiträge 
werden auch für Zeiten vor dem 1. Januar 2008 nach § 16 bewertet. Die Zuschläge 
nach § 181 Absatz 4 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch führen nicht zu einer 
Erhöhung der persönlichen Anwartschaft. Die während der Nachversicherungszeit 
tatsächlich entrichteten Beiträge gelten als freiwillige Beiträge im Sinne des § 28 oder 
werden auf Antrag ohne Zinsen zurückerstattet. § 29 bleibt unberührt.

(5) Die oder der Nachversicherte gilt rückwirkend zum Zeitpunkt des Beginnes der 
Nachversicherungszeit auch dann als Mitglied des Versorgungswerks, wenn die 
Mitgliedschaft beim Versorgungswerk erst innerhalb eines Jahres nach dem Aus-
scheiden aus der für die Nachversicherung maßgebenden Beschäftigung begründet 
wird. Das Ruhen der Beitragspflicht und der Eintritt des Versorgungsfalles stehen der 
Nachversicherung nicht entgegen.

Teil VI. Verwendung der Mittel und Rechnungslegung
§ 32 
Verwendung der Mittel, Vermögensanlage
(1) Die Mittel des Versorgungswerks dürfen nur für satzungsgemäße Leistungen, 
notwendige Verwaltungskosten und sonstige zur Erfüllung der Aufgaben des Versor-
gungswerks erforderliche Aufwendungen sowie zur Bildung erforderlicher Rücklagen 
und Rückstellungen verwendet werden.

(2) Das gebundene Vermögen des Versorgungswerks ist, soweit es nicht zur De-
ckung der laufenden Ausgaben bereitzuhalten ist, gemäß § 215 des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes sowie der hierzu ergangenen Rechtsverordnung und den Richt-
linien der Aufsichtsbehörde anzulegen. Zu diesen Anlagegrundsätzen gehören der 
Grundsatz der möglichst großen Sicherheit und Rentabilität bei jederzeitiger Liquidi-
tät unter Wahrung angemessener Mischung und Streuung sowie der Grundsatz der 
unternehmerischen Vorsicht. Darüber hinaus sind die internen Anlagevorschriften 
und Compliance-Richtlinien des VZB in ihrer jeweiligen Fassung sowie die Vorgaben 
des Risikomanagementsystems zu beachten. Bei etwaigen Widersprüchen ist eine 
Entscheidung der Vertreterversammlung herbeizuführen. Im Einvernehmen mit dem 
vorsitzenden Mitglied der Vertreterversammlung und dessen Stellvertreterin oder 
Stellvertreter ist bei der Vermögensanlage und -verwaltung professionelle Unterstüt-
zung durch unabhängige externe Experten im erforderlichen Umfang hinzuziehen, 
die hinsichtlich der diesen Anlagen inhärenten Risiken über einschlägige Kenntnisse, 
Erfahrungen und Einblicke verfügen.

(3) Das Versorgungswerk hat spätestens alle drei Jahre eine versicherungsmathema-
tische Bilanz durch einen versicherungsmathematischen Sachverständigen aufstellen 
zu lassen. Die Bilanz ist der Aufsichtsbehörde vorzulegen.
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§ 33 
Rechnungslegung, Leistungsverbesserungen
(1) Der Verwaltungsausschuss hat nach Ablauf des Geschäftsjahres einen Jahresab-
schluss nebst Lagebericht nach der Rechtsverordnung gem. § 25 Absatz 3 Berliner 
Heilberufekammergesetz aufzustellen. Die in den Jahresabschluss einzustellende 
Deckungsrückstellung ist gemäß § 32 Absatz 3 spätestens alle drei Jahre durch die 
oder den versicherungsmathematischen Sachverständigen im Rahmen eines Gut-
achtens zu errechnen. Der Jahresabschluss nebst Lagebericht sowie das versiche-
rungsmathematische Gutachten und der Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers sind 
der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Die Feststellung des Jahresabschlusses nebst 
Lagebericht und die Entlastung des Aufsichts- und Verwaltungsausschusses durch 
die Vertreterversammlung sind der Aufsichtsbehörde nachzuweisen.

(2) Zur Deckung von Fehlbeträgen ist eine Verlustrücklage zu bilden. Dieser Rück-
lage sind jeweils mindestens fünf Prozent des sich nach der Gewinn- und Verlust-
rechnung zu errechnenden Rohüberschusses zuzuführen, bis sie mindestens fünf 
Prozent der Deckungsrückstellung erreicht oder nach Inanspruchnahme wieder 
erreicht hat. Die Bildung weiterer Rücklagen sowie die Höhe der Mittelzuführung sind 
in dem von der Aufsichtsbehörde zu genehmigenden technischen Geschäftsplan zu 
regeln. Ein sich darüber hinaus ergebender Rohüberschuss ist der Rückstellung für 
satzungsgemäße Überschussbeteiligung zuzuführen.

(3) Die Rückstellung für satzungsgemäße Überschussbeteiligung ist - soweit sie nicht 
zur Deckung eines Fehlbetrages heranzuziehen ist - nur zur Verbesserung der Ver-
sorgungsleistungen zu verwenden. Eine Verbesserung der Versorgungsleistungen ist 
durchzuführen, wenn sie zu nennenswerten Ergebnissen führt. Darüber entscheidet 
auf Vorschlag des Verwaltungsausschusses die Vertreterversammlung gemäß § 3 
Absatz 1 Satz 7 Nummer 5. Der Beschluss bedarf der Genehmigung der Aufsichts-
behörde. Die Grundsätze für die Verbesserung der Versorgungsleistungen sind im 
technischen Geschäftsplan zu regeln, wobei der technische Geschäftsplan vorsehen 
kann, dass Anwartschaften und Renten unterschiedlich dynamisiert werden; ebenso 
hat bezüglich der Verwendung eines unterschiedlichen Rechnungszinses eine Rege-
lung zur Dynamisierung im technischen Geschäftsplan zu erfolgen.

(4) Ein sich ergebender Fehlbetrag ist aus der Verlustrücklage und - soweit diese 
nicht ausreicht - aus der Rückstellung für satzungsgemäße Überschussbeteiligung zu 
decken. Ein danach verbleibender Bilanzverlust ist durch Herabsetzung der Leistun-
gen oder durch Erhöhung der Beiträge oder durch beide Maßnahmen auszugleichen. 
Absatz 3 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

(5) Der Jahresabschluss nebst Lagebericht ist unter Einbeziehung der Buchführung 
durch eine Wirtschaftsprüferin oder einen Wirtschaftsprüfer zu prüfen.

Teil VII. Verfahren
§ 34 
Rechtsweg und Gebühren
(1) Die Bescheide des Versorgungswerkes sind im Verwaltungsrechtsweg anfecht-
bar.

(2) Vor einer Verwaltungsgerichtsklage ist das Widerspruchsverfahren durchzufüh-
ren. Für das Widerspruchsverfahren wird eine Verwaltungsgebühr erhoben.

(3) Das Versorgungswerk kann für die Bearbeitung und Erfüllung von Aufgaben, auch 
nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz, Gebühren erheben, soweit diese nicht 
das Mitgliedschaftsverhältnis selbst betreffen. Das Nähere regelt die Gebührenord-
nung.

§ 35 
Informationspflicht des Versorgungswerkes
Das Versorgungswerk hat seine Mitglieder und sonstige Leistungsberechtigte über 
ihre Rechte und Pflichten allgemein aufzuklären.

§ 36 
Bekanntmachungen
(1) Bekanntmachungen des Versorgungswerks erfolgen durch Veröffentlichungen im 
Mitteilungsblatt der Zahnärztekammer Berlin oder durch Rundschreiben des Versor-
gungswerkes. Entgegenstehende Regelungen des Berliner Heilberufekammergeset-
zes bleiben unberührt.
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(2) Die Mitglieder der beteiligten Kammern sind durch Veröffentlichungen in den Mit-
teilungsblättern der beteiligten Kammer oder durch Rundschreiben zu informieren.

(3) Das Versorgungswerk kann bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 10 Absatz 1  
des Verwaltungszustellungsgesetzes eine öffentliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung durchführen. Das zuzustellende Schriftstück ist in der Geschäfts-
stelle des Versorgungswerkes unter der Überschrift „Öffentliche Bekanntmachungen“ 
auszuhängen. Das Schriftstück gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage 
des Aushängens zwei Wochen verstrichen sind.

§ 37 
Auskunfts- und Mitteilungspflichten
(1) Mitglieder und sonstige Leistungsberechtigte sind verpflichtet, dem Versorgungs-
werk diejenigen Auskünfte zu erteilen, die für die Feststellung der Mitgliedschaft 
sowie von Art und Umfang der Beitragspflicht oder Versorgungsleistungen erforder-
lich sind.

(2) Wohnsitzwechsel und nachträgliche Veränderungen, die für die Feststellung von 
Art und Umfang der Beitragspflicht oder der Versorgungsleistungen erheblich sind, 
sind dem Versorgungswerk unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen.

(3) Die Mitglieder haben auf ihre Ersterfassung hinzuwirken, sofern das Versorgungs-
werk ihnen nicht innerhalb von zwei Monaten ab Erwerb der Mitgliedschaft eine Mit-
gliedsnummer zugeteilt hat.

§ 38 
Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 39 
Erfüllungsort, Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz des Versorgungswerkes.

Teil VIII. Übergangsbestimmungen
§ 40 
Allgemeines
(1) Die aufgrund der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Satzung des Versor-
gungswerkes gewährten Befreiungen von der Mitgliedschaft oder Beitragszahlung 
gelten unverändert fort, solange die Voraussetzungen, die zur Befreiung geführt 
haben, weiter vorliegen.

(2) Mitglieder der Zahnärztekammer Berlin und der beteiligten Kammern, die nach 
Absatz 1 von der Mitgliedschaft befreit wurden oder ausgenommen sind, können bis 
zum 30. Juni 2008 die Aufnahme als Pflichtmitglied beantragen. Der Antrag kann 
nicht mehr zurückgenommen werden, wenn über ihn durch Bescheid entschieden ist. 
Eine spätere Antragstellung ist ausgeschlossen.

(3) Mitglieder, die nach § 18 Absatz 3 der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden 
Satzung des Versorgungswerkes von der Hinterbliebenenversorgung befreit worden 
sind, können bis zum 31. Dezember 2008 beantragen, dass die Befreiung ab dem  
1. Januar 2008 weiter gelten soll und keine Ansprüche nach §§ 18 bis 21 bestehen. 
In diesem Fall besteht Anspruch auf Ledigenzuschlag für Beitragszeiten ab dem  
1. Januar 2008 nach § 16 Absatz 6. Der Antrag kann nicht mehr zurückgenommen 
werden, wenn über ihn durch Bescheid entschieden ist.

(4) Mitglieder, die am 31. Dezember 2007 bereits Beiträge nach § 18 der bis zum  
31. Dezember 2007 geltenden Satzung entrichtet haben, können beantragen, dass 
abweichend von § 26 Absatz 1 der bisherige Regelbeitrag als persönlicher Regel-
beitrag weiter gilt. Der Antrag kann bis zum 31. Dezember 2008 gestellt werden und 
wirkt auf den 1. Januar 2008 zurück. Der Antrag kann nicht mehr zurückgenommen 
werden, wenn über ihn durch Bescheid entschieden ist. Der individuelle Regelbeitrag 
nach Satz 1 verändert sich zum 1. Januar jedes Jahres entsprechend der prozentua-
len Veränderung des Regelbeitrages nach § 26 Absatz 1.

§ 41 
Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger
Für Mitglieder des Versorgungswerkes, die am 31. Dezember 2007 eine Leistung 
beziehen, gilt Folgendes:
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1.	 sie erhalten diese Leistung weiter, solange die Voraussetzungen nach der bis 
zum 31. Dezember 2007 geltenden Satzung weiter vorliegen;

2.	 ihnen werden Leistungsverbesserungen nur in Höhe von 50 Prozent des Be-
trages gewährt, der nach § 33 Absatz 3 zu gewähren wäre; dies gilt solange, 
bis der unter Anwendung des § 12a Absatz 1 der bis zum 31. Dezember 2007 
geltenden Satzung ermittelte Rentenbetrag bei Ansatz einer vollen Leistungs-
verbesserung seit dem 1. Januar 2003 den Rentenzahlbetrag erreicht; 

3.	 die Witwen- und Witwerrenten aus Beiträgen nach § 18 und § 18a der bis  
zum 31. Dezember 2007 geltenden Satzung betragen abweichend von § 21  
Absatz 1 nur 50 Prozent der Rente, die dem Mitglied zum Todeszeitpunkt zu-
stand.

§ 42 
Mitglieder mit Beitragszeiten bis Dezember 2007
(1) Für Mitglieder, die am 31. Dezember 2007 bereits Mitglied des Versorgungs
werkes waren, gelten die folgenden Absätze.

(2) Aus sämtlichen für Zeiten vor dem 1. Januar 2008 geleisteten Pflichtbeiträgen 
werden für jedes Mitglied die erworbenen monatlichen beitragsfreien Anwartschaften 
auf Altersrente nach den bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Satzungsvorschriften des 
Versorgungswerkes ermittelt. Diese Anwartschaften nehmen durch entsprechende 
prozentuale Erhöhung auch zukünftig an Leistungsveränderungen nach § 33 Ab- 
satz 3 und 4 der vorliegenden Satzung teil. Eine auf dieser Grundlage ermittelte 
Altersrente erhöht sich bei Vorliegen der Voraussetzungen um den Zuschlag nach  
§ 18 Absatz 5 der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Satzung des Versorgungs-
werkes. Die Anwartschaften nach diesem Absatz sind dem Mitglied durch Bescheid 
rechtsverbindlich mitzuteilen. Auf die Berechnung von Renten wegen Berufsunfähig-
keit aus sämtlichen für Zeiten vor dem 1. Januar 2008 geleisteten Pflichtbeiträgen 
findet § 16 Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 Anwendung.

(3) Für die Berechnung einer Hinterbliebenenrente nach dieser Vorschrift ist die nach 
Absatz 2 ermittelte Anwartschaft um die Anwartschaft zu vermindern, für die keine 
Hinterbliebenenrentenansprüche nach der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden 
Satzung erworben wurden.

(4) Bei der Ermittlung des Durchschnitts der erworbenen Steigerungszahlen für die 
Hochrechnung nach § 16 Absatz 3 Satz 2 sind die Zeiten bis 31. Dezember 2007, 
sofern der Anspruchsberechtigte am 31. Dezember 2007 aktives Mitglied des Versor-
gungswerkes war und in den 24 Kalendermonaten vor Eintritt des Versorgungsfalles 
monatlich Beiträge entrichtet hat - wobei bei der Ermittlung dieses Zeitraumes § 16  
Absatz 4 sinngemäß Anwendung findet - wie folgt zu berücksichtigen: die nach Ab-
satz 2 oder 3 ermittelte Anwartschaft zum 31. Dezember 2007 ohne die Anwartschaft 
nach § 43 wird in Steigerungsfaktoren umgerechnet, indem sie durch die am 1. Janu-
ar 2008 gültige Rentenbemessungsgrundlage geteilt, mit 100 multipliziert und mit den 
dazugehörigen Mitgliedschaftsmonaten berücksichtigt wird.

(5) Für Mitglieder, die bis zum 31. Dezember 1992 Beiträge an das Versorgungswerk 
aus eigener Niederlassung entrichtet haben und vor Vollendung des 67. Lebensjah-
res sterben, gilt für diese Beiträge:

1.	 stirbt ein Mitglied vor Beginn der Zahlung der Altersrente oder der Kapitalab-
findung nach Absatz 3, so können seine Erbinnen oder Erben - sofern sie na-
türliche Personen sind und ihre Erbenstellung nachweisen - einen schriftlichen 
Antrag auf Beitragsrückgewähr stellen, sofern das Mitglied zum Zeitpunkt des 
Todes das 67. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte; die Beitragsrückgewähr 
stellt die Summe aller während der Zugehörigkeit zum Versorgungswerk bis 
31. Dezember 2004 gezahlten Individualbeiträge für die Alters- und Berufs-
unfähigkeitsrente und für die Beitragsrückgewähr ohne Zinsen dar; Beiträge 
innerhalb eines Zeitraums, in dem das Mitglied wegen seiner Mitgliedschaft im 
Versorgungswerk von der gesetzlichen Rentenversicherung befreit worden ist, 
bleiben hierbei unberücksichtigt; der Antrag muss innerhalb von sechs Mona-
ten nach dem Tode des Mitglieds beim Versorgungswerk eingegangen sein; 
sind mehrere Erbberechtigte vorhanden, so ist der Antrag von allen Erben zu 
stellen; die Beitragsrückgewähr erfolgt an den von allen Erben schriftlich zu 
benennenden Zahlungsempfänger; mit Auszahlung der Beitragsrückgewähr 
erlöschen alle Anwartschaften und Rechte dem Versorgungswerk gegenüber;

2.	 hat das verstorbene Mitglied bereits Berufsunfähigkeitsrente bezogen, so 
steht das der Beitragsrückgewähr nicht entgegen; die gezahlten Berufsun-
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fähigkeitsrenten sind jedoch auf den Zahlbetrag der Beitragsrückgewähr an-
zurechnen;

3.	 ein Anspruch auf Beitragsrückgewähr besteht nicht, wenn zur Zeit des Todes 
kein Testament oder Erbvertrag vorliegt und bei gesetzlicher Erbfolge weder 
Verwandte noch ein Ehegatte des Mitgliedes vorhanden ist.

(6) Für Mitglieder, die am 31. Dezember 2007 das 62. Lebensjahr bereits vollendet 
haben und nach diesem Datum in Altersrente gehen, gilt § 41 Nummer 2 entspre-
chend.

(7) Bei Eintritt einer Berufsunfähigkeit bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres und 
vor dem Kalenderjahr 2018 für Mitglieder, die unter die Regelungen des Absatz 4 
fallen, wird die zum 31. Dezember 2007 festgestellte Anwartschaft auf Berufsunfähig
keitsrente unter Berücksichtigung des nachfolgenden Abschlages gezahlt, sofern 
diese höher ist als die nach § 16 ermittelte Berufsunfähigkeitsrente. Die nach Satz 1 
festgestellte Anwartschaft nimmt erst ab Eintritt der Berufsunfähigkeit an Leistungs-
veränderungen nach § 33 Absatz 3 und 4 teil. Der Abschlag beträgt

bei Eintritt der Berufsunfähigkeit im Kalenderjahr 2008 = 2 Prozent
2009 = 4 Prozent
2010 = 6 Prozent
2011 = 8 Prozent
2012 = 10 Prozent
2013 = 12 Prozent
2014 = 14 Prozent
2015 = 16 Prozent
2016 = 18 Prozent
2017 = 20 Prozent.

(8) Mitglieder, die nach dem 31. Dezember 2007 heiraten, können für Beiträge, die 
vor dem 1. Januar 2008 zur Alters- und Berufsunfähigkeitsversorgung entrichtet wur-
den, durch schriftlichen Antrag bewirken, dass diese so aufgeteilt werden, als wären 
sie unter dem Geltungsbereich der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Satzung 
für Alters- und Berufsunfähigkeitsrente sowie Hinterbliebenenversorgung entrichtet 
worden; der Antrag ist binnen zwölf Monaten nach der Eheschließung zu stellen; der 
Antrag kann nicht mehr zurückgenommen werden, wenn über ihn durch Bescheid 
entschieden ist; die sich nach Absatz 1 ergebende Anwartschaftsreduzierung ist dem 
Mitglied durch Bescheid rechtsverbindlich mitzuteilen.

(9) Im Falle, dass ein Antrag auf Kapitalabfindung zwei Jahre vor Rentenbeginn ge-
stellt wird, wird die aus den bis 31. Dezember 2004 entrichteten Beiträgen ermittelte 
Altersrente, sofern der Beginn der Rentenzahlung erlebt wird, zu diesem Zeitpunkt 
durch eine einmalige Zahlung in Höhe des Hundertfachen der sonst aus den Bei-
trägen bis 31. Dezember 2004 entrichteten Beiträgen nach Absatz 1 zu zahlenden 
monatlichen Altersrente abgelöst.

§ 43 
Freiwillige Höherversorgung
(1) Ansprüche aus Beiträgen, die als freiwillige Höherversorgung nach § 18a der bis 
zum 31. Dezember 2007 geltenden Satzung entrichtet wurden, bleiben in der unter 
Anwendung des § 12a der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Satzung zum  
31. Dezember 2007 festgestellten Höhe erhalten. § 41 Nummer 3 gilt entsprechend.

(2) Eine weitere Beitragsentrichtung für freiwillige Höherversorgung nach dem in Ab-
satz 1 genannten Zeitpunkt ist nicht möglich.

(3) Die Anwartschaften nach Absatz 1 nehmen an Leistungsveränderungen nach  
§ 33 Absatz 3 und 4 teil.

Teil IX. Schlussbestimmungen
§ 44 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt für Berlin in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung des Versorgungswerkes der Zahnärztekammer Berlin in 
der Fassung vom 30. November 2019 (veröffentlicht im Amtsblatt für Berlin, Num- 
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mer 13, Ausgabe vom 20. März 2020, Seite 1709 ff.) mit der Änderung vom 11. No
vember 2023 (veröffentlicht im Amtsblatt für Berlin, Nummer 8, Ausgabe vom  
23. Februar 2024, Seite 430 ff.) außer Kraft.

A n l a g e  1 und 2 auf den Folgeseiten
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Anlage 1 
 

 

1. Die allgemeine Rentenbemessungsgrundlage betrug für das Jahr 2008 und für das fol-
gende Jahr bis zur ersten Festsetzung durch die Vertreterversammlung 1.500,00 EUR. 
 

2. Für die folgenden Jahre ergeben sich aufgrund der Festsetzungen durch die Vertre-
terversammlung folgende Werte:  
 

Ab 2010: 1.500,00 EUR 
Ab 2012: 1.544,11 EUR 
Ab 2015: 1.620,40 EUR 
Ab 2018: 1.668,04 EUR 
Ab 2020: 1.748,94 EUR 
Ab 2021: 1.783,41 EUR 
Ab 2023: 1.855,64 EUR 
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Nach § 22 Absatz 4 in Verbindung mit § 25 Absatz 1 und § 19 Absatz 1 des Berliner 
Heilberufekammergesetzes vom 2. November 2018 (GVBl. S. 622), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 03.06.2025 (GVBl. S. 241, 242), genehmigt.	

Berlin, den 3. März 2026

Im Auftrag

Strohsal 
Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege

Ausgefertigt:

Berlin, den 11. März 2026

Für das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin K.d.ö.R.

Thomas Schieritz 
Vorsitzender 
des Verwaltungsausschusses

Alexander Klutke 
stellvertretender Vorsitzender 
des Verwaltungsausschusses
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